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Stadtbauamt 604 Kehl, 24.06.1999 Hu/Bé 

BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan „Sägewerkstraße“ in Kehl-Leutesheim 

1. Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Das ca. 0,9 ha große Plangebiet befindet sich beidseits der Sägewerkstraße am
östlichen Ortsrand von Kehl-Leutesheim auf einer Höhe von ca. 132,40 m ü.NN.

Zum räumlichen Geltungsbereich gehört das Grundstück mit der Flst.-Nr. 582/2,
sowie Teilbereiche der Flst.-Nr. 582, 622, 623, 624 und 625.

Der Geltungsbereich wird begrenzt :

- im Norden und Osten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen,
- im Süden durch gewerblich genutzte Flächen
- im Westen durch eine vom Wohnen bestimmte Siedlungsstruktur.

2. Ziele und Zwecke der Planung

In Kehl-Leutesheim bestand auf Flächen nördlich und südlich der Sägewerkstra-
ße ein Sägewerk. Dieses wurde 1989 durch Brand zum großen Teil zerstört und
danach nicht wieder in Betrieb genommen. Die südlichen Flächen sind heute
durch diverse Gewerbebetriebe neu genutzt, die nördlichen Flächen liegen
brach. Die direkt südlich an die Sägewerkstraße anschließende Bauseite ist wei-
testgehend von Wohnbauten geprägt.

Inzwischen signalisiert ein nicht störender Gewerbebetrieb den Willen der An-
siedlung nördlich der Sägewerkstraße (Ecke Linxer Straße).

Der Flächennutzungsplan der Stadt Kehl stellt die betreffenden Flächen als „ge-
mischte Baufläche“ dar.
Eine Bebauung des jetzigen Außenbereichs ist planungsrechtlich nicht möglich.
Um eine gemischte Nutzung im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung zukünftig zu ermöglichen, um die Wohnnutzung in Nachbarschaft von
Gewerbenutzung durch die Ausweisung eines Mischgebietes zu sichern und um
den Übergang von bebauter Ortslage zur offenen Landschaft hin zu regeln, ist
die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig.

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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3. Städtebauliche Ordnung

Die bebaute Ortslage im Bereich des östlichen Siedlungsrandes Leutesheim ist
durch inhomogene Strukturen geprägt. Gewachsenes Siedlungsgefüge ehemals
landwirtschaftlich bestimmter Nutzung im Südosten geht weiter nördlich in eine
reine Wohnbebauung über, während im äußersten Osten gewerbliche Aktivitäten
auf dem Gelände eines ehemaligen Sägewerks vorherrschen.

Die Haupterschließung in diesem Bereich erfolgt über die in Nord-Süd-Richtung
verlaufende Linxer Straße, ergänzt durch die rechtwinklig anschließende, als
Stichstraße ausgebildete „Sägewerkstraße“.

Bedingt durch einseitige Baureihen entlang der beiden Straßen entsteht hier ein
übergangsloser Wechsel von Bebauung zu landwirtschaftlichen Flächen. Daher
fehlt im gesamten Nordosten ein gestalteter Ortsrand völlig.

Das Planungsgebiet selbst ist zweigeteilt.
Im Osten sind drei freistehende Wohngebäude vorhanden, deren Grundstücks-
freiflächen überwiegend grün gestaltet sind.
Westlich bestimmen weitestgehend betonierte Freiflächen das Bild. Sie werden
teilweise zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt , geben von außerhalb den
Blick frei in die südlich gelegenen, jede städtebauliche Ordnung vermissen las-
senden Gewerbebereiche und tragen in besonderem Maße zum Charakter der
„Unfertigkeit“ des Bebauungsplangebietes bei.

Die „Sägewerkstraße“ genügt in ihrer heutigen Ausprägung den verkehrlichen
Anforderungen.

4. Festsetzungen

Die Ausweisung des Plangebietes als Mischgebiet dient der planungsrechtlichen
Sicherung der tatsächlich vorhandenen Nutzungen im Siedlungsbereich sowie
der weiteren städtebaulich geordneten Entwicklung.

Die Festsetzungen bezüglich der Art und des Maßes der baulichen Nutzung so-
wie der Dachform tragen der umgebenden Bebauung Rechnung und sorgen für
eine gute Einbindung der zukünftigen in die vorhandene Siedlungsstruktur.

Die Vorgabe der Gebäudestellung für Wohnbauten sichert deren Südausrichtung
zwecks optimaler Ausnutzung der Sonnenenergie.

Die Begrünungsvorschriften berücksichtigen die ökologischen und gestalteri-
schen Belange, die für eine nachhaltige, ländlich geprägte Siedlungsentwicklung
von Bedeutung sind. Profitieren werden im besonderen das Mikroklima sowie die
Aufenthaltsqualitäten im privaten und öffentlichen Freiraum.

Zur besseren Einbindung der Bebauung in die freie Landschaft und zur Vermei-
dung von Konflikten mit der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung, wird auf
den nördlichen Grundstücken ein mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzender
Grünstreifen festgesetzt.
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Festgesetzte Überfahrungsrechte auf privatem Grund sichern die verkehrliche 
Erschließung benachbarter Grundstücke. 
Das westliche Überfahrungsrecht bestätigt planungsrechtlich eine bestehende 
Grundbucheintragung, die den Nutzern des Grundstücks Flst.Nr. 574/1 die Über-
fahrung des Grundstücks Flst.Nr. 582 entlang der gemeinsamen Grundstücks-
grenze ermöglicht. 
Das östliche Überfahrungsrecht sichert planungsrechtlich langfristig die verkehrli-
che Erschließung des südlichen Teils des Grundstücks Flst.Nr. 582. 

Auflagen zum Bauen unterhalb der natürlichen Geländehöhe dienen dem Schutz 
des Grundwassers. 

5. Ver- und Entsorgung

Die Wasserversorgung der neu zu erschließenden Grundstücke wird über die in 
der Sägewerkstraße vorhandene Leitung der Wasserversorgungsgruppe „Korker 
Wald“ erfolgen. 

Bezüglich der Wasserentsorgung ist über die bereits vorhandenen Kanäle 
(Schmutz- und Regenwasser) der Stadtwerke Kehl der Anschluß aller neuen 
Grundstücke möglich. 

Die Versorgung mit Strom erfolgt über das Netz des Überlandwerkes Achern. 
Hausanschlüsse sind erst nach endgültiger Grundstückseinteilung und Erstellung 
der Gebäude möglich. 

Zur elektrischen Versorgung des Neubaugebietes werden die Errichtung einer 
Umspannstation sowie die damit einhergehende Verlegung von Erdkabeln erfor-
derlich. 

6. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gem. § 8 BNatSchG in der Bauleit-
planung (§ 1a BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erstreckt sich ausschließlich auf be-
baute oder durch Schotter- und Betondecken bereits versiegelte Flächen. Eingrif-
fe (erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen) in den Naturhaushalt finden 
somit nicht statt. 

7. Altlasten

Im Rahmen der „flächendeckenden historischen Erhebung von Altlastenver-
dachtsflächen im Ortenaukreis“ ist der ehemalige Standort einer ehemals zum 
Sägewerk gehörenden Holzablängungsanlage als Altstandort „B = Belassen zur 
Wiedervorlage“ eingestuft (Flst.Nr. 622, 623, 624 und 625). 
Bei dieser Einstufung bleibt es auch nach der Durchführung einer „technischen 
Untersuchung“ im Mai 1999. 
Eine Bebauung ist nunmehr unter Beachtung einiger Auflagen möglich, die unter 
dem Punkt Hinweise im Textteil des Bebauungsplans aufgeführt werden. 
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I Notwendigkeit der Planaufstellung 
In Gewerbegebieten siedeln sich zunehmend gebietsschädliche Nutzung wie Einzel-
handelsbetriebe mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten und Vergnügungs-
stätten an und verdrängen Handwerksbetriebe sowie produzierende und verarbeitende 
Gewerbebetriebe. 

Für im Stadtgebiet Kehl bestehende rechtsgültige Bebauungspläne gelten verschiede-
ne Baunutzungsverordnungen (BauNVO). Die BauNVO trat erstmals zum 1. August 
1962 in Kraft und wurde in den Jahren 1968, 1977, 1986, 1990 und 2013 novelliert. 
Soweit keine Übergangsvorschriften greifen, beziehen sich Festsetzungen in Bauleit-
plänen immer auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des entsprechenden Bauleitplans 
geltende Fassung der Baunutzungsverordnung. 

Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Han-
delsbetriebe sind seit der BauNVO 1977 außer in Kerngebieten nur in für sie festge-
setzten Sondergebieten zulässig. 

Im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, denen die Baunutzungsverordnungen 1962 
und 1968 zugrunde liegen, sind großflächige Einzelhandelsbetriebe in Gewerbe- und 
Industriegebieten uneingeschränkt zulässig. Verhindert werden können solche Vorha-
ben nur durch eine Änderung der Bebauungspläne im Wege der Umstellung auf die ak-
tuelle BauNVO. Die BauNVO 2013 ist nach Artikel 3 des Gesetztes vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548) am 20.09.2013 in Kraft getreten. Da die Bebauungspläne nach dem 
20.09.2013 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt wurden, sind auf sie die 
BauNVO 2013 anzuwenden. 

Vergnügungsstätten stellen seit der BauNVO 1990 einen eigenständigen Nutzungsbe-
griff in der BauNVO dar und die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten ist ausdrücklich 
und zugleich abschließend geregelt. Vergnügungsstätten sind durchgehend als beson-
dere Nutzungsart erfasst und wurden zugleich aus dem allgemeinen Begriff der Ge-
werbebetriebe herausgenommen. 

Das Einzelhandels- und das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Kehl, zusammen 
mit der 1. Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt Kehl, stellen im Sinne 
des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB städtebauliche Entwicklungskonzepte dar und sind ins-
besondere bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen. 

Mit den Bebauungsplanänderungen wird, mit Ausnahme des Bebauungsplans "Ried II" 
in Kehl-Bodersweier, 1. Änderung, ausschließlich die Art der baulichen Nutzung gere-
gelt. 

Die Änderung bei der Art der baulichen Nutzung beschränkt sich auf die Zulässigkeit 
von Einzelhandelsbetrieben und Vergnügungsstätten. Weitere Arten von Nutzungen 
wurden im Vergleich zu den bestehenden planungsrechtlich festgesetzten Arten von 
Nutzungen nicht geändert. 

Zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung wurde in allen GE-Gebieten das Hand-
werkerprivileg planungsrechtlich festgesetzt. Im Bebauungsplan "Hafenstraße / 
Südstraße" in Kehl-Stadt, 1. Änderung wurde die ausnahmsweise Zulässigkeit von Be-
trieben des Kfz-Handwerks mit räumlich angegliedertem Kfz-Verkauf sowie Kfz-
Ersatzteil- bzw. -zubehörverkauf planungsrechtlich festgesetzt. 
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II Vorhandene Planungen und Untersuchungen 
Die vorhandenen Planungen bzw. Untersuchungen bilden die Grundlagen für die wei-
teren Entwicklungen bzw. Konkretisierung auf den nachfolgenden Planungsebenen. 

II.1 Regionalplanung 
Die Stadt Kehl ist Mittelzentrum. Mittelzentren dienen der Deckung des gehobenen sel-
tener auftretenden qualifizierten Bedarfs. Zentrale Orte versorgen eine größere Fläche 
in ihrem Umland, den sogenannten Verflechtungsbereich. Zum Mittelbereich der Stadt 
Kehl gehören die Gemeinden Rheinau und Willstätt. Eine Sonderstellung nimmt das 
Mittelzentrum Kehl durch seine unmittelbare Nähe zum französischen Oberzentrum 
Straßburg ein. 

Im Regionalplan wird zum Ausdruck gebracht, dass in grenznahen Orten die Verflech-
tungen zum Elsass zu berücksichtigen sind. Für Kehl bedeutet das, dass die Stadt in 
Zukunft weitere zentrale Funktionen wahrnehmen und ausbauen kann, die sich aus ih-
rer unmittelbaren Nachbarschaft zur Europastadt Straßburg ableiten. Über die Regi-
onsgrenze hinweg zum Elsass bestehen im Einzelhandelssektor und bei den privaten 
Dienstleistungen strukturbedingte Verflechtungen. 

Die Stadt Kehl hat im Regionalplan die gewerbliche Funktion einer Industrie- und Ge-
werbevorsorgezone, die industrielle und gewerbliche Entwicklungsmöglichkeiten grö-
ßeren Umfangs zur Stützung des regionalen Arbeitsplatzangebotes ohne Flächenbe-
grenzung eingeräumt. 

II.2 Einzelhandelskonzept der Stadt Kehl 
Zur Sicherung der Entwicklungsziele der Stadt Kehl ist ein Einzelhandelskonzept zur 
räumlichen Steuerung der Einzelhandelsentwicklung erarbeitet worden. Der Gemein-
derat der Stadt Kehl hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20.03.2013 das fortgeschrie-
bene Einzelhandelskonzept für die Stadt Kehl als Grundlage für Entscheidungen für die 
weitere städtebauliche Entwicklung in Kehl mit dem vorrangigen Ziel der Stärkung der 
Kehler Innenstadt und dem Erhalt der Nahversorgung in den Stadtquartieren und den 
Ortsteilen beschlossen. 

Die Stadt Kehl hat das Büro Dr. Acocella mit der Erstellung eines Entwicklungskonzep-
tes für die Teilbereiche Einzelhandel und Gewerbe / Dienstleistungen beauftragt. Das 
Gutachten aus dem Jahr 2007 für den Teilbereich Einzelhandel beinhaltet neben der 
Ist-Analyse die künftige Entwicklung wie Ziele, Prognose, räumliche Entwicklung, Maß-
nahmenkonzept, aber auch städtebauliche Maßnahmenvorschläge. Das Gewerbe- / 
Dienstleistungsentwicklungskonzept setzt sich aus den Bausteinen Wirtschaftsstruk-
turanalyse, Flächenbedarf, Analyse des Flächenangebots und Analyse der Entwick-
lungsmöglichkeiten brachliegender Standorte zusammen. Daraus werden Vorschläge 
für die Entwicklung von Nachnutzungskonzepten entwickelt. 

Die 1. Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts erfolgte ebenfalls durch das Büro Dr. 
Acocella. Hierzu wurde die vorhandene Versorgungssituation in Kehl ermittelt. Auf 
Grundlage von aktuellen Erhebungen wurde u.a. die Abgrenzung des zentralen Ver-
sorgungsbereichs der Kehler Innenstadt modifiziert, die zukünftige Nahversorgungs-
struktur festgelegt und die Kehler Sortimentsliste überarbeitet. 
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Mit dem Einzelhandelskonzept und der 1. Fortschreibung werden vor allem zwei Ziele 
verfolgt, nämlich die räumliche Einzelhandelsentwicklung auf die Innenstadt zu kon-
zentrieren und die Nahversorgungssituation in den Stadtteilen und Ortschaften zu stär-
ken und zu verbessern. Wichtiger Bestandteil des Einzelhandelskonzeptes der Stadt 
Kehl ist die Sortimentsliste, die nach der Zentrenrelevanz einzelner Sortimente ent-
scheidet. Ziele dieses Konzeptes sind u.a., dass zentrenrelevante Einzelhandelsbetrie-
be nur in den zentralen Versorgungsbereichen zugelassen werden sollen, dass Einzel-
handelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten ausnahmsweise für sons-
tige integrierte Lagen bei standortgerechter Dimensionierung zugelassen werden kön-
nen und dass nicht zentrenrelevanter Einzelhandel im gesamten Stadtgebiet, wo Ein-
zelhandel zulässig ist, zugelassen, aber auch gebietsabhängig zugunsten der Nahver-
sorgung begrenzt werden kann. 

Um diese Ziele unter Berücksichtigung der aktuellen Situation umsetzen zu können, 
wurde die Kehler Sortimentsliste mit der 1. Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts 
um die nahversorgungsrelevante Sortimente als Teilmenge der zentrenrelevanten Sor-
timente ergänzt. Diese Kategorie wurde eingeführt, um eine gesonderte räumliche 
Steuerung von nahversorgungsrelevanten Sortimenten zu ermöglichen. 

II.3 Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Kehl 
Zur Sicherung der Entwicklungsziele der Stadt Kehl ist ein Gesamtkonzept zur räumli-
chen Steuerung von Vergnügungsstätten erarbeitet worden. Der Gemeinderat der 
Stadt Kehl hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30.09.2009 das Vergnügungsstätten-
Konzept als städtebauliches Entwicklungskonzept gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB be-
schlossen, das bei der weiteren städtebaulichen Entwicklung in der Gesamtstadt als 
Grundlage bei der Ansiedlung von Vergnügungsstätten dienen soll. 

Vergnügungsstätten sollen sich im Stadtgebiet an Standorten ansiedeln, wo das stö-
rungsfreie Nebeneinander mit anderen Nutzungen möglich ist. So können empfindliche 
Bereiche geschützt werden. 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass gerade durch Spielhallen städtebaulich er-
wünschte Nutzungen wie Einzelhandel, Gastronomie oder Dienstleistungen verdrängt 
werden. Gleichzeitig werden auch die Wohnqualität gemindert und die verbleibenden 
Wohnnutzungen gestört. Vergnügungsstätten wie Bars, Spielhallen, Wettbüros etc. 
bringen meist eine erhebliche (Lärm-)Belästigung mit sich. Als Folge kann es zu Ab-
wanderungen von Käuferschichten und Leerständen oder aber Neuansiedlungen wei-
terer entsprechender Anlagen kommen, wodurch ein sog. Trading-Down-Effekt ausge-
löst werden kann. 

Kehl weist neben guten Lebensbedingungen auch eine hohe Wirtschaftskraft auf. Die 
gewerbliche Entwicklung soll durch die Schaffung ausreichender Gewerbeflächen zur 
Erhaltung eines vielseitigen und qualifizierten Arbeitsplatzangebots beitragen. Zur Si-
cherung der wirtschaftlichen Stabilität sollen Gewerbeflächen dem Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zu-
nehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht 
die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Ge-
werbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
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Gewerbetreibende können häufig nicht mit den preislichen Angeboten für Grund und 
Boden mithalten, die von Betreibern der Vergnügungsstätten geboten werden. Es be-
steht die Gefahr, dass verstärkt nach Flächen zur Ansiedlung von Vergnügungsstätten 
in den Gewerbegebieten Ausschau gehalten wird. Handwerks- und Gewerbetreibende 
können häufig nicht mit den preislichen Angeboten für Grund und Boden mithalten, die 
von Betreibern der Vergnügungsstätten gemacht werden, was dazu führen kann, dass 
die Gewerbebetriebe verdrängt werden. Dies kann eine Niveauabsenkung des Gewer-
begebietes mit sich bringen. 
 
Eine räumliche Konzentration von Vergnügungsstätten ermöglicht den generellen Aus-
schluss von Vergnügungsstätten an anderen Stellen im Stadtgebiet. Eine räumliche 
Konzentration von Vergnügungsstätten der Kategorie A1 ist u.a. innerhalb der zentralen 
Innenstadtlage und im westlichen Bereich südlich der Königsberger Straße vorgehse-
hen. Eine räumliche Konzentration von Vergnügungsstätten der Kategorie B2 ist u.a. 
nördlich der Allensteiner Straße im Gewerbegebiet Läger, und an der Graudenzer 
Straße vorgesehen. 
 
 

III Planungsziele 
 
 
Anpassung an die BauNVO 
Für im Stadtgebiet Kehl bestehende rechtsgültige Bebauungspläne gelten verschiede-
ne Baunutzungsverordnungen (BauNVO). Die BauNVO trat erstmals zum 1. August 
1962 in Kraft und wurde in den Jahren 1968, 1977, 1986, 1990 und 2013 novelliert. 
Soweit keine Übergangsvorschriften greifen, beziehen sich Festsetzungen in Bauleit-
plänen immer auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des entsprechenden Bauleitplans 
geltende Fassung der Baunutzungsverordnung. 
 
Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Han-
delsbetriebe sind seit der BauNVO 1977 außer in Kerngebieten nur in für sie festge-
setzten Sondergebieten zulässig. 
 
Im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, denen die Baunutzungsverordnungen 1962 
und 1968 zugrunde liegen, sind großflächige Einzelhandelsbetriebe in Gewerbe- und 
Industriegebieten uneingeschränkt zulässig. Verhindert werden können solche Vorha-
ben nur durch eine Änderung der Bebauungspläne im Wege der Umstellung auf die ak-
tuelle BauNVO. Die BauNVO 2013 ist nach Artikel 3 des Gesetztes vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548) am 20.09.2013 in Kraft getreten. Da die Bebauungspläne nach dem 
20.09.2013 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt wurden, sind auf sie die 
BauNVO 2013 anzuwenden. 
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Vergnügungsstätten stellen seit der BauNVO 1990 einen eigenständigen Nutzungsbe-
griff in der BauNVO dar und die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten ist ausdrücklich 
und zugleich abschließend geregelt. Vergnügungsstätten sind durchgehend als beson-
dere Nutzungsart erfasst und wurden zugleich aus dem allgemeinen Begriff der Ge-
werbebetriebe herausgenommen. 
 
 
Umsetzung des Einzelhandelkonzeptes 
Zur räumlichen Steuerung der Einzelhandelsentwicklung sind die Ziele des Einzel-
handelkonzeptes der Stadt Kehl bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berück-
sichtigen. 
 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Kehl ist strikt umzusetzen, da abweichende Prä-
zedenzfälle die rechtliche Durchsetzung des Konzeptes gefährden würden. 
 
Mit der Änderung der Bebauungspläne soll verhindert werden, dass Einzelhandelsbe-
triebe in Gewerbe- und Industriegebieten uneingeschränkt zulässig sind. Wesentliche 
Ziele der auf den Einzelhandel bezogenen planungsrechtlichen Festsetzungen sind der 
Schutz der Funktionsfähigkeit der Innenstadt bzw. der zentralen Versorgungsbereiche 
sowie die Sicherung von Gewerbeflächen für Handwerk, produzierendes und verarbei-
tendes Gewerbe. 
 
Mit der Änderung der Bebauungspläne sind in Mischgebieten im Einzelfall Einzelhan-
delsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem und nicht zentrenrelevantem Hauptsorti-
ment, davon auf max. 10 % der Verkaufsfläche weitere zentrenrelevante Sortimente 
als Ergänzungs- und Randsortimente, zulässig. 
 
Mit der Änderung der Bebauungspläne sind in den Gewerbegebieten nicht großflächige 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment, davon auf max. 10 
% der Verkaufsfläche weitere zentrenrelevante Sortimente als Ergänzungs- und Rand-
sortimente, zulässig. 
 
Für die bestehenden Einzelhandelseinrichtungen mit zentrenrelevantem Hauptsorti-
ment werden bestandsschützende Festsetzungen getroffen: Erneuerungen und bauli-
che Änderungen, die nicht mit einer Erweiterung der Verkaufsfläche verbunden sind, 
sind in diesen Fällen nach § 1 Abs. 10 BauNVO allgemein zulässig. 
 
 
Umsetzung des Vergnügungsstättenkonzeptes 
Um städtebaulich erwünschte Nutzungen durch Vergnügungsstätten nicht zu verdrän-
gen, sind zur räumlichen Steuerung der Einzelhandelsentwicklung die Ziele des Ver-
gnügungsstättenkonzeptes der Stadt Kehl bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
zu berücksichtigen. 
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Mit der Änderung der Bebauungspläne sind in den Misch- und Gewerbegebieten Ver-
gnügungsstätten der Kategorien A3 und B4 gemäß Vergnügungsstätten-Konzept der 
Stadt Kehl nicht zulässig. 
 
Vergnügungsstätten sollen sich im Stadtgebiet an Standorten ansiedeln, wo das stö-
rungsfreie Nebeneinander mit anderen Nutzungen möglich ist. So können empfindliche 
Bereiche geschützt werden. 
 
Für eine planungsrechtliche Festsetzung nach § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO bedarf es 
städtebaulicher Gründe. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass gerade durch 
Spielhallen städtebaulich erwünschte Nutzungen wie Einzelhandel, Gastronomie oder 
Dienstleistungen verdrängt werden. Gleichzeitig werden auch die Wohnqualität gemin-
dert und die verbleibenden Wohnnutzungen gestört. Vergnügungsstätten wie Bars, 
Spielhallen, Wettbüros etc. bringen meist eine erhebliche (Lärm-)Belästigung mit sich. 
Als Folge kann es zu Abwanderungen von Käuferschichten und Leerständen oder aber 
Neuansiedlungen weiterer entsprechender Anlagen kommen, wodurch ein sog. Tra-
ding-Down-Effekt ausgelöst werden kann. 
 
 

IV Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen  
 
 

IV.1 Art der baulichen Nutzung 
Entsprechend der planungsrechtlichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung in 
den rechtsgültigen Bebauungsplänen sollen diese bei der Änderung der Bebauungs-
pläne zur Umstellung auf die aktuelle BauNVO und zur Umsetzung der städtebaulichen 
Entwicklungskonzepte in den Grundzügen übernommen werden. Änderungen werden 
in Bezug auf die Steuerung des Einzelhandels und die Steuerung der Vergnügungs-
stätten vorgenommen. 
 
 
Einzelhandelsbetriebe 
In den Mischgebieten sollen im Einzelfall, wenn der Standort sich in integrierter und 
teilintegrierter Lage befinden, Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem 
und nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment gem. Kehler Sortimentsliste (siehe An-
hang) bis zu einer Verkaufsfläche von max. 800 m² und einer Bruttogeschossfläche 
von max. 1.200 m², davon auf max. 10 % der Verkaufsfläche weitere zentrenrelevante 
Sortimente gem. Kehler Sortimentsliste (siehe Anhang) als Ergänzungs- und Randsor-
timente zugelassen werden. 
 
In den Gewerbegebieten sollen im Einzelfall, wenn der Standort sich in integrierter und 
teilintegrierter Lage befinden und wenn zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität die 
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Gewerbeflächen nicht ausschließlich dem Handwerk sowie dem produzierenden und 
verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben sollen, Einzelhandelsbetriebe mit nicht 
zentrenrelevantem Hauptsortiment gem. Kehler Sortimentsliste (siehe Anhang) bis zu 
einer Verkaufsfläche von max. 800 m² und einer Bruttogeschossfläche von max. 1.200 
m², davon auf max. 10 % der Verkaufsfläche weitere zentrenrelevante Sortimente gem. 
Kehler Sortimentsliste (siehe Anhang) als Ergänzungs- und Randsortimente zugelas-
sen werden. 
 
Die Stadt geht davon aus, dass untergeordnete Verkaufsflächen für zentrenrelevante 
Randsortimente in Einzelhandels- und sonstigen Gewerbe- und Handelsbetrieben für 
alle angebotenen Randsortimente zusammen nicht mehr als 10 % der Verkaufsfläche 
des jeweiligen Betriebs und pro Randsortiment nicht mehr als 200 m² Verkaufsfläche 
umfassen. 
 
Als Randsortiment in diesem Sinn gelten die in der Kehler Sortimentsliste (siehe An-
hang) jeweils in einer Zeile aufgeführten zentrenrelevanten Sortimente (z.B. Bücher) 
oder Sortimentsgruppen (z.B. Glas, Porzellan, Keramik). 
 
Das Einzelhandelskonzept für die Stadt Kehl gilt als Grundlage für Entscheidungen für 
die weitere städtebauliche Entwicklung in Kehl mit dem vorrangigen Ziel der Stärkung 
der Kehler Innenstadt und dem Erhalt der Nahversorgung in den Stadtquartieren und 
den Ortsteilen. 
 
 
Handwerkerprivileg 
Um den Verkauf von im Plangebiet produzierten Waren zu ermöglichen, soll in allen 
Gewerbegebieten ein sogenanntes Handwerkerprivileg aufgenommen werden. Dies er-
laubt, ausnahmsweise Verkaufsflächen zuzulassen, wenn sie auf dem Grundstück mit 
einem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort 
hergestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräu-
ßern, wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist. 
Die Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsflä-
che in produzierenden Betrieben nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und maximal 
100 m² Verkaufsfläche ausmachen kann. 
 
 
Fremdkörperfestsetzungen 
Bei einer Fremdkörperfestsetzung nach § 1 Abs. 10 BauNVO handelt es sich um eine 
anlagenbezogene Festsetzung im Sinne einer Einzelfallregelung, bei der der an sich 
abstrakte Normencharakter des Bebauungsplans verlassen wird und sich die Festset-
zungen konkret auf bestimmte vorhandene Nutzungen beziehen. 
 
Die Anwendung der Fremdkörperfestsetzung setzt ein überwiegend bebautes Gebiet 
und eine vorhandene bauliche Anlage, die bereits baurechtlich genehmigt ist und die 
bei der Überplanung des Gebiets unzulässig wird, voraus. Auf keinen Fall soll durch 
eine Fremdkörperfestsetzung ein durch die vorhandene unzulässig werdende Nutzung 
bereits bestehender städtebaulicher Missstand festgeschrieben werden oder durch Er-
weiterung sogar noch verstärkt werden. 
Erweiterungen, Erneuerungen und bauliche Änderungen der vorhandenen unzulässi-
gen Anlage, die nicht mit einer Erweiterung der Verkaufsfläche verbunden sind, sollen 
im Einzelfall zulässig sein. 
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Die besondere Festsetzung nach § 1 Abs. 10 BauNVO beschränkt sich räumlich je-
weils auf die in den planungsrechtlichen Festsetzungen festgesetzten Flurstücke, die 
zum Satzungsbeschluss im amtlichen Liegenschaftskataster dargestellt sind. 

Eine Erweiterung der Verkaufsfläche im Vergleich zur bestehenden Verkaufsfläche soll 
durch die planungsrechtliche Festsetzung einer maximalen Verkaufsfläche ausge-
schlossen werden. 

Zur Dokumentation und Berechnung der aktuell vorhandenen Verkaufsflächen wurden 
vorhandene Bauakten gesichtet, während einer Vor-Ort Begehung, im Beisein der Ge-
schäftsführung, ein Aufmaß gemacht und die einzelnen Verkaufsflächen summiert. Ei-
ne geringfügige Erweiterung um rund 5 bis 10 % der vorhandenen Verkaufsfläche soll 
ermöglicht werden. 

Das Einzelhandelsgutachten sieht explizit für die Überplanung von Baugebieten im Be-
stand Fremdkörperfestsetzungen als Ausnahmeregelung vor. Erweiterungen, Erneue-
rungen und bauliche Änderungen der vorhandenen Einzelhandelseinrichtung mit dem 
im Zeitpunkt der Festsetzung angebotenen Hauptsortiment gem. Kehler Sortimentslis-
te, auf dem Grundstück, die nicht mit einer Erweiterung der Verkaufsfläche verbunden 
sind, sind nach § 1 Abs. 10 BauNVO allgemein zulässig. Nutzungsänderungen zu ei-
nem Einzelhandelsbetrieb mit einem anderen Hauptsortiment als das im Zeitpunkt der 
Festsetzung angebotene sind unzulässig. 

Mit der Fremdkörperfestsetzung bleiben die Einzelhandelsbetriebe durch Erweiterun-
gen, Erneuerungen und bauliche Änderungen wettbewerbsfähig und gleichzeitig halten 
sich Umsatzsteigerungen in sehr engen Grenzen und in einem städtebaulich noch ver-
tretbaren Umfang. Eine ausschließlich quantitative Festschreibung des Bestands auf 
die jetzt vorhandenen Verkaufsflächen (passiver Bestandsschutz) wird im Einzelfall 
nicht angestrebt. Die vorhandenen Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und 
zentrenrelevanten Sortimenten haben auf Grund ihrer Bestandsdauer ihre schädlichen 
Auswirkungen bereits entfaltet. Diese sind über einen gewissen Zeitraum dann über-
windbar, wenn in der Zwischenzeit sichergestellt ist, dass keine weiteren Entwicklun-
gen ermöglicht werden, die die Zeitdauer der Schädigung verlängern bzw. diese in er-
heblichem Maß intensivieren. Eine Aufgabe der bestehenden Angebote ist in einem 
mittleren Zeithorizont nicht zu erwarten. Gleichzeitig bedeutet jede wie auch immer ge-
artete Regelung, die eine kontinuierliche und „unbegrenzte“ Weiterentwicklung des Be-
standes unterbindet, dass für die Akteure an den Wettbewerbsstandorten eine Pla-
nungssicherheit besteht, die es erlaubt, mittel- bis langfristig die entstandenen städte-
baulich-funktionalen Schäden abzubauen. 
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Vergnügungsstätten 
Mit der Änderung der Bebauungspläne sind in den Misch- und Gewerbegebieten Ver-
gnügungsstätten der Kategorien A5 und B6 gemäß Vergnügungsstätten-Konzept der 
Stadt Kehl nicht zulässig. 
Durch Vergnügungsstätten werden städtebaulich erwünschte Nutzungen wie Einzel-
handel, Gastronomie oder Dienstleistungen verdrängt und gleichzeitig werden auch die 
Wohnqualität gemindert und die verbleibenden Wohnnutzungen gestört. Gewerbeflä-
chen sollen dem Handwerk sowie dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe 
vorbehalten bleiben. Bei einer zunehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen 
durch Vergnügungsstätten besteht die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzel-
handelskonzepts entwickelte Gewerbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwick-
lung beeinträchtigt wird. 
 
Im Folgenden werden für die einzelnen Bebauungsplanänderungen die planungsrecht-
lichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung begründet. 
 
 
Bebauungsplan "Auenheim-Süd" in Kehl-Auenheim, 8. Ä nderung  
Das Plangebiet liegt östlich des Kehler Rheinhafens und ist von der Ortschaft Auen-
heim räumlich weit abgesetzt. Der Bebauungsplan "Auenheim-Süd" in Kehl-Auenheim 
ist am 21.01.1981 in Kraft getreten. 
 
Das Gewerbegebiet Auenheim Süd soll ausschließlich dem Handwerk sowie dem pro-
duzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Die gute verkehrliche 
Anbindung durch die Bundesstraße B 28 und B 36 eignete sich gleichermaßen für Lo-
gistikbetriebe. 
 
Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen, wenn sie auf dem Grundstück mit ei-
nem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort her-
gestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, 
wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist. Die 
Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche 
in produzierenden Betrieben nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und maximal 100 
m² Verkaufsfläche ausmachen kann. 
 
Einzelhandelsbetriebe sind generell nicht zulässig. Das Gewerbegebiet liegt räumlich 
weit abgesetzt außerhalb der Ortschaft Auenheim, außerhalb des Nahversorgungsbe-
reiches der Ortschaft Auenheim und damit an einem nicht integrierten Standort. Durch 
den generellen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben soll die Einzelhandelsentwick-
lung auf die (Einzelhandels-)Innenstadt konzentriert und die Nahversorgung in der Ort-
schaft Auenheim gestärkt werden. 
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Nicht zulässig sind u.a. Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zu-
nehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht 
die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Ge-
werbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
 
 
Bebauungsplan "Korker Straße" in Kehl-Bodersweier, 3. Änderung 
Das Plangebiet liegt zwischen dem Ahbach und der Korker Straße am südöstlichen 
Ortsrand der Ortschaft Bodersweier. Die Erschließung erfolgt über die Korker Straße (L 
90). Der Bebauungsplan "Korker Straße" in Kehl-Bodersweier ist am 29.10.1988 in 
Kraft getreten. 
 
Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 
das Wohnen nicht stören. 
 
Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe jeder Art, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten der 
Kategorien A und B gemäß Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Kehl. 
 
Das Gewerbegebiet Korker Straße soll ausschließlich dem Handwerk sowie dem pro-
duzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. 
 
Einzelhandelsbetriebe sind generell nicht zulässig. Das Gewerbegebiet liegt räumlich 
am südöstlichen Ortsrand der Ortschaft Bodersweier und damit an einem nicht inte-
grierten Standort. Durch den generellen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben soll 
die Einzelhandelsentwicklung auf die (Einzelhandels-)Innenstadt konzentriert und die 
Nahversorgung in der Ortschaft Bodersweier gestärkt werden. 
 
Nicht zulässig sind u.a. Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zu-
nehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht 
die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Ge-
werbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
 
 
Bebauungsplan "Plauelbach / B 36" in Kehl-Boderswei er, 2. Änderung 
Das Plangebiet liegt zwischen Bodersweier und der Kehler Kernstadt direkt an der B 
36. und ist von der Ortschaft Bodersweier räumlich weit abgesetzt. Der Bebauungsplan 
"Plauelbach / B 36" in Kehl-Bodersweier ist am 06.08.1998 in Kraft getreten. 
 
Das Gewerbegebiet Plauelbach soll ausschließlich dem Handwerk sowie dem produ-
zierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Die gute verkehrliche 
Anbindung durch die Bundesstraße B 36 eignete sich gleichermaßen für Handwerk 
sowie dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe. 
 
Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen, wenn sie auf dem Grundstück mit ei-
nem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort her-
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gestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, 
wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist. Die 
Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche 
in produzierenden Betrieben nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und maximal 100 
m² Verkaufsfläche ausmachen kann. 
 
Einzelhandelsbetriebe sind generell nicht zulässig. Das Gewerbegebiet liegt räumlich 
weit abgesetzt außerhalb der Ortschaft Bodersweier und außerhalb der Nahversor-
gungsbereiche der Ortschaften Bodersweier und Querbach. Durch den generellen 
Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben soll die Einzelhandelsentwicklung auf die (Ein-
zelhandels-)Innenstadt konzentriert und die Nahversorgung in der Ortschaft Boders-
weier gestärkt werden. 
 
Nicht zulässig sind u.a. Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zu-
nehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht 
die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Ge-
werbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
 
 
Bebauungsplan "Ried II" in Kehl-Bodersweier, 1. Änd erung 
Das Plangebiet liegt zwischen der Leutesheimer Straße (K 5365) und der Straße Im 
Fuchseck am nordwestlichen Ortsrand der Ortschaft Bodersweier. Die Erschließung er-
folgt über die Leutesheimer Straße (K 5365). Der Bebauungsplan "Ried II" in Kehl-
Bodersweier ist am 23.04.1971 in Kraft getreten. 
 
Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 
das Wohnen nicht stören. 
 
Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnü-
gungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnügungsstättenkonzept der Stadt 
Kehl. 
 
Das Gewerbegebiet Ried soll ausschließlich dem Handwerk sowie dem produzieren-
den und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. 
 
Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen, wenn sie auf dem Grundstück mit ei-
nem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort her-
gestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, 
wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist. Die 
Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche 
in produzierenden Betrieben nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und maximal 100 
m² Verkaufsfläche ausmachen kann. 
 
Einzelhandelsbetriebe sind generell nicht zulässig. Das Gewerbegebiet liegt räumlich 
am nordwestlichen Ortsrand der Ortschaft Bodersweier und damit an einem nicht inte-
grierten Standort. Durch den generellen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben soll 
die Einzelhandelsentwicklung auf die (Einzelhandels-)Innenstadt konzentriert und die 
Nahversorgung in der Ortschaft Bodersweier gestärkt werden. 
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Nicht zulässig sind u.a. Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zu-
nehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht 
die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Ge-
werbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
 
 
Bebauungsplan "Ried III" in Kehl-Bodersweier, 3. Än derung 
Das Plangebiet liegt zwischen der Leutesheimer Straße (K 5365) und der Straße Im 
Fuchseck am nordwestlichen Ortsrand der Ortschaft Bodersweier. Die Erschließung er-
folgt über die Handwerkstraße. Der Bebauungsplan "Ried III" in Kehl-Bodersweier ist 
am 16.10.2003 in Kraft getreten. 
 
Das Gewerbegebiet Ried soll ausschließlich dem Handwerk sowie dem produzieren-
den und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. 
 
Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen, wenn sie auf dem Grundstück mit ei-
nem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort her-
gestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, 
wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist. Die 
Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche 
in produzierenden Betrieben nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und maximal 100 
m² Verkaufsfläche ausmachen kann. 
 
Einzelhandelsbetriebe sind generell nicht zulässig. Das Gewerbegebiet liegt räumlich 
am nordwestlichen Ortsrand der Ortschaft Bodersweier und damit an einem nicht inte-
grierten Standort. Durch den generellen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben soll 
die Einzelhandelsentwicklung auf die (Einzelhandels-)Innenstadt konzentriert und die 
Nahversorgung in der Ortschaft Bodersweier gestärkt werden. 
 
Nicht zulässig sind u.a. Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zu-
nehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht 
die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Ge-
werbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
 
 
Bebauungsplan "Alter Sportplatz" in Kehl-Goldscheue r, 2. Änderung 
Das Plangebiet liegt zwischen der Römerstraße (B 36) und der Uhlandstraße mitten in 
der Ortschaft Goldscheuer. Die Erschließung erfolgt über die Tullastraße. Der Bebau-
ungsplan "Alter Sportplatz" in Kehl-Goldscheuer ist am 12.03.1974 in Kraft getreten. 
 
Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 
das Wohnen nicht stören. Es liegt direkt an der Ortsdurchfahrt, Römerstraße (B 36), 
mitten in der Ortschaft Goldscheuer und damit an einem integrierten Standort. 
 
An diesem integrierten Standort in zentraler Lage sind Einzelhandelsbetriebe mit nah-
versorgungsrelevantem und nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment gem. Kehler Sor-
timentsliste (siehe Punkt II) bis zu einer Verkaufsfläche von max. 800 m² und einer 
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Bruttogeschossfläche von max. 1.200 m², davon auf max. 10 % der Verkaufsfläche 
weitere zentrenrelevante Sortimente gem. Kehler Sortiments-liste (siehe Punkt II) als 
Ergänzungs- und Randsortimente zulässig. 

Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment, mit 
Ausnahme der nahversorgungsrelevanten Sortimente, gem. Kehler Sortimentsliste, 
Einzelhandelsbetriebe mit überwiegendem Sex- und Erotiksortiment, Gartenbaubetrie-
be, Tankstellen und Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. 

Das Gewerbegebiet soll ausschließlich dem Handwerk sowie dem produzierenden und 
verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. 

Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen für sportliche Zwecke, um die vorhandene Reit-
sportanlage in ihrem Bestand zu schützen. 

Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen, wenn sie auf dem Grundstück mit ei-
nem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort her-
gestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, 
wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist. Die 
Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche 
in produzierenden Betrieben nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und maximal 100 
m² Verkaufsfläche ausmachen kann. 

Einzelhandelsbetriebe sind generell nicht zulässig. Das Gewerbegebiet liegt räumlich 
mitten in der Ortschaft Goldscheuer. Durch den generellen Ausschluss von Einzelhan-
delsbetrieben soll die Einzelhandelsentwicklung auf die (Einzelhandels-)Innenstadt 
konzentriert und die Nahversorgung in der Ortschaft Goldscheuer gestärkt werden. 

Nicht zulässig sind u.a. Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zu-
nehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht 
die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Ge-
werbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 

Bebauungsplan "Kleine Waseneck" in Kehl-Goldscheuer, 4. Änderung 
Das Plangebiet liegt westlich der Römerstraße (B 36) und nördlich der Industriestraße, 
außerhalb der Wohnlagen, abgesetzt am südlichen Ortsrand der Ortschaft Goldscheu-
er. In direkter Nachbarschaft befindet sich der interkommunale Gewerbepark BA.SIC 
und das Gewerbegebiet Stockfeld. Der Bebauungsplan "Kleine Waseneck" in Kehl-
Goldscheuer ist am 17.08.2002 in Kraft getreten. 

Das Gewerbegebiet Waseneck soll ausschließlich dem Handwerk sowie dem produzie-
renden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Die gute verkehrliche An-
bindung durch die Bundesstraße B 36 eignete sich gleichermaßen für Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe. 

Ausnahmsweise zulässig sind Getränkemärkte, die Getränke weit überwiegend als Kis-
tenware / Gebinde anbieten. Zentrenrelevante Randsortimente (inkl. Getränke nicht in 
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Kisten / Gebinden) sind dabei auf maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche zulässig. 
Nach dem Einzelhandelskonzept der Stadt Kehl und der 1. Fortschreibung werden Ge-
tränke nicht mehr als zentrenrelevant angesehen, da diese oft in Kisten und in größe-
ren Mengen eingekauft werden. Mit dem Betrieb eines Getränkemarktes gehen eine 
Reihe störender Faktoren einher (An- und Ablieferverkehr mit Lkws, Be- und Entladen 
im Kundenverkehr etc.). Mit der Ausnahmeregelung soll der Besonderheit eines Ge-
tränkemarktes mit möglichen störenden Faktoren, die in einem Gewerbegebiet ge-
bietsverträglich sind, Rechnung getragen werden. Getränkemärkte, die die Schwelle 
zur Großflächigkeit nicht übersteigen, sollen im Gewerbegebiet Waseneck ausnahms-
weise zulässig sein. 
 
Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen, wenn sie auf dem Grundstück mit ei-
nem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort her-
gestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, 
wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist. Die 
Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche 
in produzierenden Betrieben nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und maximal 100 
m² Verkaufsfläche ausmachen kann. 
 
Einzelhandelsbetriebe sind generell nicht zulässig. Das Gewerbegebiet liegt räumlich 
am südlichen Ortsrand der Ortschaft Goldscheuer und damit an einem nicht integrier-
ten Standort. Durch den generellen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben soll die 
Einzelhandelsentwicklung auf die (Einzelhandels-)Innenstadt konzentriert und die Nah-
versorgung in der Ortschaft Goldscheuer gestärkt werden. 
 
Nicht zulässig sind u.a. Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zu-
nehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht 
die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Ge-
werbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
 
 
Bebauungsplan "Stockfeld I" in Kehl-Goldscheuer, 1.  Änderung 
Das Plangebiet liegt südlich der Eschauer Allee, außerhalb der Wohnlagen, abgesetzt 
am südlichen Ortsrand der Ortschaft Goldscheuer. In direkter Nachbarschaft befindet 
sich der interkommunale Gewerbepark BA.SIC und das Gewerbegebiet Waseneck. 
Der Bebauungsplan "Stockfeld I" in Kehl-Goldscheuer ist am 08.10.1999 in Kraft getre-
ten. 
 
Das Gewerbegebiet Stockfeld soll in erster Linie dem Handwerk sowie dem produzie-
renden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Die gute verkehrliche An-
bindung durch die Eschauer Allee eignete sich gleichermaßen für Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe. 
 
Am südlichen Ortsrand der Ortschaft Goldscheuer sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht 
zentrenrelevantem Hauptsortiment gem. Kehler Sortimentsliste bis zu einer Verkaufs-
fläche von max. 800 m² und einer Bruttogeschossfläche von max. 1.200 m², davon auf 
max. 10 % der Verkaufsfläche weitere zentrenrelevante Sortimente gem. Kehler Sorti-
mentsliste (siehe Punkt II) als Ergänzungs- und Randsortimente zulässig. 
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Ausnahmsweise zulässig sind Getränkemärkte, die Getränke weit überwiegend als Kis-
tenware / Gebinde anbieten. Zentrenrelevante Randsortimente (inkl. Getränke nicht in 
Kisten / Gebinden) sind dabei auf maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche zulässig. 
Nach dem Einzelhandelskonzept der Stadt Kehl und der 1. Fortschreibung werden Ge-
tränke nicht mehr als zentrenrelevant angesehen, da diese oft in Kisten und in größe-
ren Mengen eingekauft werden. Mit dem Betrieb eines Getränkemarktes gehen eine 
Reihe störender Faktoren einher (An- und Ablieferverkehr mit Lkws, Be- und Entladen 
im Kundenverkehr etc.). Mit der Ausnahmeregelung soll der Besonderheit eines Ge-
tränkemarktes mit möglichen störenden Faktoren, die in einem Gewerbegebiet ge-
bietsverträglich sind, Rechnung getragen werden. 
 
Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen, wenn sie auf dem Grundstück mit ei-
nem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort her-
gestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, 
wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist. Die 
Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche 
in produzierenden Betrieben nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und maximal 100 
m² Verkaufsfläche ausmachen kann. 
 
Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment gem. 
Kehler Sortimentsliste, Einzelhandelsbetriebe mit überwiegendem Sex- und Erotiksor-
timent, Bordelle und bordellartige Betriebe, Tankstellen, Anlagen für sportliche Zwecke, 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke und Vergnü-
gungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnügungsstättenkonzept der Stadt 
Kehl. 
 
Das Gewerbegebiet liegt räumlich am südlichen Ortsrand der Ortschaft Goldscheuer 
und damit an einem teilintegrierten Standort. Durch den Ausschluss von zentrenrele-
vanten Einzelhandelsbetrieben soll die Einzelhandelsentwicklung auf die (Einzelhan-
dels-)Innenstadt konzentriert und die Nahversorgung in der Ortschaft Goldscheuer ge-
stärkt werden. 
 
Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie dem produzierenden und verarbei-
tendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zunehmenden Inanspruchnahme von 
Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht die Gefahr, dass der auf der 
Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Gewerbeflächenbedarf nicht er-
reicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
 
 
Bebauungsplan "Hafenstraße / Südstraße" in Kehl-Sta dt, 1. Änderung 
Das Plangebiet liegt im Kehler Rheinhafen nördlich der Kehler Kernstadt und ist vom 
zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt räumlich weit abgesetzt. Der Bebau-
ungsplan "Hafenstraße / Südstraße" in Kehl-Stadt ist am 13.11.1996 in Kraft getreten. 
 
Das Kehler Hafengebiet soll ausschließlich dem Handwerk sowie dem produzierenden 
und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Die gute verkehrstechnische An-
bindung (Wasser, Schiene, Straße, Luft) eignet sich gleichermaßen für Gewerbe- und 
Industriebetriebe. 
 
Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe des Kfz-Handwerks mit räumlich angeglieder-
tem Kfz-Verkauf sowie Kfz-Ersatzteil- bzw. -zubehörverkauf. Die Kfz-
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Handwerksbetriebe sollen in ihrer Entwicklungsfähigkeit nicht behindert werden und es 
soll ihnen ermöglicht werden, Kraftfahrtzeuge einschließlich Kfz-Ersatzteile und Kfz-
Zubehör an Endverbraucher zu verkaufen. Von den Betrieben des Kfz-Handwerks mit 
räumlich angegliedertem Kfz-Verkauf sowie Kfz-Ersatzteil- bzw. -zubehörverkauf sind 
keine negativen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt 
zu erwarten. 
 
Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen, wenn sie auf dem Grundstück mit ei-
nem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort her-
gestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, 
wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist. Die 
Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche 
in produzierenden Betrieben nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und maximal 100 
m² Verkaufsfläche ausmachen kann. 
 
Einzelhandelsbetriebe sind generell nicht zulässig. Das Gewerbegebiet liegt im Kehler 
Rheinhafen nördlich der Kehler Kernstadt, außerhalb des zentralen Versorgungsbe-
reichs der Innenstadt und damit an einem nicht integrierten Standort. Durch den gene-
rellen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben soll die Einzelhandelsentwicklung auf 
die (Einzelhandels-)Innenstadt konzentriert werden. 
 
Nicht zulässig sind u.a. Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zu-
nehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht 
die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Ge-
werbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
 
 
Bebauungsplan "Junkerörtel" in Kehl-Kork, 2. Änderu ng 
Das Plangebiet liegt nördlich der Landstraße (L 90) am südlichen Ortsrand der Ort-
schaft Kork. Der Bebauungsplan "Junkerörtel" in Kehl-Kork ist am 28.10.1998 in Kraft 
getreten. 
 
Das allgemeine Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen. Es schließt an das 
Mischgebiet an und liegt südlich der Straße Im Junkerörtel am südlichen Ortsrand der 
Ortschaft Kork. 
 
Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 
das Wohnen nicht stören. Es schließt an das eingeschränkte Gewerbegebiet an und 
liegt nördlich der Straße Im Junkerörtel am südlichen Ortsrand der Ortschaft Kork. 
 
Im Mischgebiet sind Einzelhandelsbetriebe generell nicht zulässig. Es schließt an das 
allgemeine Wohngebiet an und ist über die Wohnstraße Im Junkerörtel erschlossen. 
 
Das Gewerbegebiet Junkerörtel liegt in der ersten Reihe, direkt an der Landstraße (L 
90) und soll in erster Linie dem Handwerk sowie dem produzierenden und verarbeiten-
dem Gewerbe vorbehalten bleiben. Die gute verkehrliche Anbindung durch die Land-
straße (L 90) eignete sich gleichermaßen für Handwerk sowie dem produzierenden 
und verarbeitendem Gewerbe. 
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Zulässig sind u.a. Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment 
gem. Kehler Sortimentsliste bis zu einer Verkaufsfläche von max. 800 m² und einer 
Bruttogeschossfläche von max. 1.200 m², davon auf max. 10 % der Verkaufsfläche 
weitere zentrenrelevante Sortimente gem. Kehler Sortimentsliste als Ergänzungs- und 
Randsortimente. 
 
Nicht zulässig sind u.a. Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zu-
nehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht 
die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Ge-
werbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
 
 
Bebauungsplan "Lummertskeller III" in Kehl-Kork, 1.  Änderung 
Das Plangebiet liegt östlich der Oberdorfstraße am Rand des Wohngebiets Lum-
mertskeller. Der Bebauungsplan "Lummertskeller III" in Kehl-Kork ist am 12.07.2004 in 
Kraft getreten. 
 
Das allgemeine Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen. Es schließt an das 
Mischgebiet an und liegt östlich der Oberdorfstraße am Rand des Wohngebiets Lum-
mertskeller. 
 
Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 
das Wohnen nicht stören. Es liegt an der Oberdorfstraße, die bis in den Korker Orts-
kern führt und damit an einem integrierten Standort. Es schließt an der westlichen Sei-
te an das Wohnbaugebiet Lummertkeller an. 
 
An diesem integrierten Standort in zentraler Lage sind Einzelhandelsbetriebe mit nah-
versorgungsrelevantem und nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment gem. Kehler Sor-
timentsliste (siehe Punkt II) bis zu einer Verkaufsfläche von max. 800 m² und einer 
Bruttogeschossfläche von max. 1.200 m², davon auf max. 10 % der Verkaufsfläche 
weitere zentrenrelevante Sortimente gem. Kehler Sortimentsliste (siehe Punkt II) als 
Ergänzungs- und Randsortimente zulässig. 
 
Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment, mit 
Ausnahme der nahversorgungsrelevanten Sortimente, gem. Kehler Sortimentsliste, 
Einzelhandelsbetriebe mit überwiegendem Sex- und Erotiksortiment, Anlagen für sport-
liche Zwecke, Tankstellen und Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß 
Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Kehl. 
 
Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie dem produzierenden und verarbei-
tendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zunehmenden Inanspruchnahme von 
Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht die Gefahr, dass der auf der 
Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Gewerbeflächenbedarf nicht er-
reicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
 
 
Bebauungsplan "Lange Sand" in Kehl-Leutesheim, 1. Ä nderung 
Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand der Ortschaft Leutesheim. Die Erschlie-
ßung erfolgt über die Nordstraße, Langesandstraße Feldwörthstraße und Ortenauer 



Stadt Kehl  Stand: 15.08.2014 
Sammeländerungsverfahren zur Umsetzung Fassung: Satzungsbeschluss  
städtebaulicher Entwicklungskonzepte und zur 
Anpassung an die aktuelle BauNVO  gem. § 10 Abs. 1 BauGB 

Begründung Seite 19 von 34 

Straße. Der Bebauungsplan "Lange Sand" in Kehl-Leutesheim ist am 05.11.1986 in 
Kraft getreten. 

Das allgemeine Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen. Es umschließt das 
Mischgebiet und liegt am nördlichen Ortsrand der Ortschaft Leutesheim. 

Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 
das Wohnen nicht stören. Es liegt südlich der Langesandstraße mitten in einem über-
wiegend durch Wohnen geprägten Wohngebiet an einem nicht integrierten Standort. 

Einzelhandelsbetriebe sind generell nicht zulässig. Das Mischgebiet liegt räumlich am 
nördlichen Ortsrand der Ortschaft Leutesheim und damit an einem nicht integrierten 
Standort. Durch den generellen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben soll die Ein-
zelhandelsentwicklung auf die (Einzelhandels-)Innenstadt konzentriert und die Nahver-
sorgung in den Ortschaften Auenheim, Bodersweier und Leutesheim gestärkt werden. 

Nicht zulässig sind u.a. Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zu-
nehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht 
die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Ge-
werbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 

Bebauungsplan "Sägewerkstraße" in Kehl-Leutesheim, 1. Änderung 
Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand der Ortschaft Leutesheim. Die Erschließung 
erfolgt über die Sägewerkstraße. Der Bebauungsplan "Sägewerkstraße" in Kehl-
Leutesheim ist am 24.09.1999 in Kraft getreten. 

Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 
das Wohnen nicht stören. Es liegt an der Sägewerkstraße am östlichen Ortsrand der 
Ortschaft Leutesheim an einem nicht integrierten Standort. 

Einzelhandelsbetriebe sind generell nicht zulässig. Das Mischgebiet liegt räumlich am 
östlichen Ortsrand der Ortschaft Leutesheim und damit an einem nicht integrierten 
Standort. Durch den generellen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben soll die Ein-
zelhandelsentwicklung auf die (Einzelhandels-)Innenstadt konzentriert und die Nahver-
sorgung in den Ortschaften Auenheim, Bodersweier und Leutesheim gestärkt werden. 

Nicht zulässig sind u.a. Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie 
dem produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zu-
nehmenden Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht 
die Gefahr, dass der auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Ge-
werbeflächenbedarf nicht erreicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 

Bebauungsplan "Im Mättel" in Kehl-Marlen, 1. Änderung 
Das Plangebiet liegt östlich der Kehler Straße (B 36) südwestlichen Ortsrand der Ort-
schaft Marlen. Der Bebauungsplan "Im Mättel" in Kehl-Marlen ist am 15.07.2003 in 
Kraft getreten. 
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Das allgemeine Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen. Es schließt an das östlich 
liegende Mischgebiet an und liegt an der Straße Im Mättel. 
 
Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 
das Wohnen nicht stören. Es liegt direkt an der Ortsdurchfahrt, Kehler Straße (B 36), 
am südwestlichen Ortsrand der Ortschaft Marlen und damit an einem integrierten 
Standort. 
 
An diesem integrierten Standort in zentraler Lage sind Einzelhandelsbetriebe mit nah-
versorgungsrelevantem und nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment gem. Kehler Sor-
timentsliste bis zu einer Verkaufsfläche von max. 800 m² und einer Bruttogeschossflä-
che von max. 1.200 m², davon auf max. 10 % der Verkaufsfläche weitere zentrenrele-
vante Sortimente gem. Kehler Sortimentsliste als Ergänzungs- und Randsortimente zu-
lässig. 
 
Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment, mit 
Ausnahme der nahversorgungsrelevanten Sortimente, gem. Kehler Sortimentsliste, 
Einzelhandelsbetriebe mit überwiegendem Sex- und Erotiksortiment, Gartenbaubetrie-
be, Tankstellen und Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Kehl. 
 
Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie dem produzierenden und verarbei-
tendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zunehmenden Inanspruchnahme von 
Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht die Gefahr, dass der auf der 
Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Gewerbeflächenbedarf nicht er-
reicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
 
 
Bebauungsplan "Marler Viehweide" in Kehl-Marlen, 3.  Änderung 
Das Plangebiet liegt an der Zunftstraße, außerhalb der Wohnlagen, abgesetzt am östli-
chen Ortsrand der Ortschaft Marlen. Der Bebauungsplan "Marler Viehweide" in Kehl-
Marlen ist am 15.01.1991 in Kraft getreten. 
 
Das Gewerbegebiet Marler Viehweide soll in erster Linie dem Handwerk sowie dem 
produzierenden und verarbeitendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Die Lage außer-
halb der Wohnlagen eignete sich gleichermaßen für Handwerk sowie dem produzie-
renden und verarbeitendem Gewerbe. 
Einzelhandelsbetriebe sind generell nicht zulässig. Das Gewerbegebiet liegt räumlich 
am östlichen Ortsrand der Ortschaft Marlen und damit an einem nicht integrierten 
Standort. Durch den generellen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben soll die Ein-
zelhandelsentwicklung auf die (Einzelhandels-)Innenstadt konzentriert und die Nahver-
sorgung in den Ortschaften Goldscheuer und Marlen gestärkt werden. 
 
Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen, wenn sie auf dem Grundstück mit ei-
nem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort her-
gestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, 
wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist. Die 
Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche 
in produzierenden Betrieben nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und maximal 100 
m² Verkaufsfläche ausmachen kann. 
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Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe jeder Art, Bordelle und bordellartige Betrie-
be, Anlagen für sportliche Zwecke, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke und Vergnügungsstätten der Kategorien A und B gemäß Ver-
gnügungsstättenkonzept der Stadt Kehl. 
 
Die Gewerbeflächen sollen dem Handwerk sowie dem produzierenden und verarbei-
tendem Gewerbe vorbehalten bleiben. Bei einer zunehmenden Inanspruchnahme von 
Gewerbeflächen durch Vergnügungsstätten besteht die Gefahr, dass der auf der 
Grundlage des Einzelhandelskonzepts entwickelte Gewerbeflächenbedarf nicht er-
reicht bzw. die Entwicklung beeinträchtigt wird. 
 
Erweiterungen, bauliche Änderungen und Erneuerungen der vorhandenen Einzelhan-
delseinrichtung mit Feuerwehrtechnik und -zubehör, Fahrräder und Zubehör als 
Hauptsortiment sowie dazu ergänzende Randsortimente, auf den Grundstücken Flst. 
Nr. 2726/1 und Flst. Nr. 2726/2, die nicht mit einer Erweiterung der Verkaufsfläche auf 
über 850 m² verbunden sind, sind nach § 1 Abs. 10 BauNVO allgemein zulässig. 
 
Die besondere Festsetzung nach § 1 Abs. 10 BauNVO beschränkt sich räumlich auf 
die Grundstücke Flst. Nr. 2726/1 und Flst. Nr. 2726/2, die zum Satzungsbeschluss im 
amtlichen Liegenschaftskataster dargestellt sind. Eine Erweiterung der Verkaufsfläche 
im Vergleich zur bestehenden Verkaufsfläche soll durch die planungsrechtliche Fest-
setzung einer maximalen Verkaufsfläche ausgeschlossen werden. Die vorhandene 
bauliche Anlage, die bei der Überplanung des Gebiets unzulässig wird, wurde doku-
mentiert und in der Begründung zum Bebauungsplan bei der Art der baulichen Nutzung 
detailliert beschrieben. Nur im Gewerbegebiet Marler Viehweide soll eine Fremdkörper-
festsetzung für den vorhandenen Betrieb festgesetzt werden. Zur Dokumentation und 
Berechnung der aktuell vorhandenen Verkaufsflächen wurden die vorhandenen Bauak-
ten gesichtet, während einer Vor-Ort Begehung, im Beisein der Geschäftsführung, ein 
Aufmaß gemacht und die einzelnen Verkaufsflächen summiert. Die Verkaufsfläche der 
vorhandenen Einzelhandelseinrichtung mit Feuerwehrtechnik und -zubehör, Fahrräder 
und Zubehör beträgt aktuell insgesamt 790,00 m². Eine geringfügige Erweiterung um 
rund 7,5 % der vorhandenen Verkaufsfläche soll ermöglicht werden. In der Fremdkör-
perfestsetzung ist festgesetzt, dass eine Erweiterung der Verkaufsfläche über 850 m² 
nicht zulässig ist. 
 
 

IV.2 Maß der baulichen Nutzung 
Im Folgenden wird für den Bebauungsplan "Ried II" in Kehl-Bodersweier, 1. Änderung, 
die planungsrechtlichen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung begründet. 
 
Aus Gründen des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden ist eine 
möglichst hohe Ausnutzung der ausgewiesenen Flächen festgesetzt. Da Bauflächen 
nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen, sollten die Nutzungsmöglichkeiten bei der 
Überplanung von Gebieten nicht zu eng gefasst werden. 
 
Grundflächenzahl 
Im Mischgebiet beträgt die Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstgrenze 0,6. Eine GRZ 
von 0,6 entspricht der Obergrenze für Mischgebiete gem. § 17 BauNVO. Die zulässige 
Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeich-
neten Anlagen bis zu 50 Prozent überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,8. 
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Im Gewerbegebiet beträgt die Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstgrenze 0,8. Eine 
GRZ von 0,8 entspricht der Obergrenze für Gewerbegebiete gem. § 17 BauNVO. Die 
Grundflächenzahl von 0,8 darf nicht überschritten werden. 

Geschossflächenzahl 
Im Mischgebiet beträgt die Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstgrenze 1,2. Eine 
GFZ von 1,2 entspricht der Obergrenze für Mischgebiete gem. § 17 BauNVO. 

Im Gewerbegebiet beträgt die Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstgrenze 1,2. Die 
Obergrenze der GRZ beträgt gem. § 17 BauNVO in Gewerbegebieten 2,4. 

Höhe der baulichen Anlagen 
Im Mischgebiet beträgt die maximale Gebäudehöhe (GH) 10,5 Meter und im Gewerbe-
gebiet beträgt die maximale Gebäudehöhe (GH) 12,0 Meter. Die maximale Gebäude-
höhe (GH) der baulichen Anlagen ist bezogen auf Oberkante Verkehrsfläche mittig vor 
dem Grundstück bis zum Schnittpunkt Außenwand mit der Dachhaut. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung der Grundflächenzahl 
(GRZ), der Geschossflächenzahl (GFZ) und der maximalen Gebäudehöhe (GH) ge-
steuert. 

Die Festsetzungen für die Grundflächenzahl (GRZ) entsprechen der Obergrenze für 
Mischgebiete bzw. Gewerbegebiete gem. § 17 BauNVO. Dadurch können einerseits 
die Grundstücke ökonomisch ausgenutzt, andererseits aber auch eine gewisse Min-
destfläche vor Versiegelung geschützt werden. 

IV.3 Bauweise 
Im Folgenden wird für den Bebauungsplan "Ried II" in Kehl-Bodersweier, 1. Änderung, 
die planungsrechtlichen Festsetzungen zur Bauweise begründet. 

Die Bauweise ist im zeichnerischen Teil durch Planeinschrieb festgesetzt. 

Im Mischgebiet sind entsprechend dem Einschrieb im Plan nur Einzel- und Doppelhäu-
ser in der offenen Bauweise zulässig. 

Im Gewerbegebiet sind entsprechend dem Einschrieb im Plan bauliche Anlagen in der 
offenen Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO mit seitlichem Grenzabstand als Einzel-
häuser, ohne eine Längenbeschränkung nach § 22 Abs. 2 Satz 2 BauNVO, zulässig. 

IV.4 Überbaubare Grundstücksfläche 
Im Folgenden wird für den Bebauungsplan "Ried II" in Kehl-Bodersweier, 1. Änderung, 
die planungsrechtlichen Festsetzungen zur überbaubare Grundstücksfläche begründet. 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen nach 
§ 23 BauNVO festgesetzt. Die durchgängigen Baufenster der überbaubaren Grund-
stücksflächen erlauben einen Spielraum innerhalb der Grundstücke.
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V Begründung der örtlichen Bauvorschriften 
 
 

V.1 Dachneigung 
Im Folgenden wird für den Bebauungsplan "Ried II" in Kehl-Bodersweier, 1. Änderung, 
die örtlichen Bauvorschriften zur Dachneigung begründet. 
 
Die Dachform und Dachneigung ist im zeichnerischen Teil durch Planeinschrieb fest-
gesetzt. 
 
Im Gewerbegebiet sind nur geneigte Dachformen mit einer Dachneigung (DN) von 0° 
bis maximal 25° zulässig. Für Gebäude oder Gebäudet eile, in denen überwiegend 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind, untergebracht sind, sind nur geneigte Dachformen 
mit einer Dachneigung (DN) von 0° bis maximal 45° z ulässig. 
 
Zusätzlich sind für untergeordnete und verbindende Bauteile sowie Garagen und Car-
ports extensiv begrünte Flachdächer zulässig. 
 
 

V.2 Niederspannungsfreileitungen 
Im Folgenden wird für den Bebauungsplan "Ried II" in Kehl-Bodersweier, 1. Änderung, 
die planungsrechtlichen Festsetzungen zu Niederspannungsfreileitungen begründet. 
 
Die Verlegung neuer Versorgungsleitungen bedarf der Zustimmung der Gemeinde als 
Träger der Straßenbaulast. Die Gemeinde hat neben den wirtschaftlichen Interessen 
der jeweiligen Versorgungsträger auch die Interessen des Wegebaulastträgers und vor 
allem städtebauliche Belange in die Abwägung einzustellen. Städtebauliche Kriterien 
(Gestaltungswillen, Vermeidung von oberirdischen Masten und Drahtgeflechten) spre-
chen dafür in jedem Fall eine unterirdische Verlegung der Leitungen zu fordern. Aus 
diesem Grund wird die örtliche Bauvorschrift gem. § 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO aufgenom-
men so, dass Niederspannungsfreileitungen im Plangebiet nicht zugelassen sind und 
das Niederspannungsnetz als Kabelnetz auszuführen ist. 
 
 

VI Artenschutz 
Bei der Bauausführung sind die am Bau Beteiligten (Bauherr, Entwurfsverfasser, Bau-
leiter und Unternehmer) im Rahmen ihres Wirkungskreises dafür verantwortlich, dass 
die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen 
Anordnungen eingehalten werden (§ 41 LBO). 
Der Bauherr/ die Bauherrin darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen, die unter anderem für alle 
europäisch geschützten Arten gelten. Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter ande-
rem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören 
oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zu-
widerhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften der §§ 69 ff BNatSchG. 
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VII Umweltbericht gemäß § 2a BauGB 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
berücksichtigen. Dazu ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzufüh-
ren, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in ei-
nem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Gemeinde legt für jeden 
Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange 
für die Abwägung erforderlich ist. 
 
Gemäß § 2a BauGB hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des 
Bauleitplans eine Begründung beizufügen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten 
Teil der Begründung. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach jetzigem Wis-
sensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillie-
rungsgrad des Bauleitplans in angemessener Weise geprüft werden kann. Das Ergeb-
nis der Umweltprüfung ist bei der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Die Methodik der Umweltprüfung orientiert sich grundsätzlich an der klassischen Vor-
gehensweise innerhalb einer Umweltverträglichkeitsstudie unter besonderer Berück-
sichtigung der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. Dabei werden die Schutzgüter 
und ihre Bewertungen mit den jeweiligen projektspezifischen Auswirkungen und deren 
Wirkungsintensität überlagert und die daraus resultierenden Konflikte bewertet und 
dargestellt. 
 
Bei dem Sammeländerungsverfahren werden rechtsgültige Bebauungspläne geändert. 
Die Änderungen der Bebauungspläne beschränken sich auf die Art der baulichen Nut-
zung. Da die vorhandenen Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung für eine 
Änderung der Bebauungspläne erfolgt sind oder zulässig waren, ist gemäß § 1a Abs.3 
BauGB ein Ausgleich nicht erforderlich. 
 
 

VII.1 Einleitung 
 
 

VII.1.1.a Kurzdarstellung des Inhalts und der wicht igsten Ziele des Bebauungsplans 
In Gewerbegebieten siedeln sich zunehmend gebietsschädliche Nutzung wie Einzel-
handelsbetriebe mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten und Vergnügungs-
stätten an und verdrängen Handwerksbetriebe sowie produzierende und verarbeitende 
Gewerbebetriebe. 
 
Für im Stadtgebiet Kehl bestehende rechtsgültige Bebauungspläne gelten verschiede-
ne Baunutzungsverordnungen (BauNVO). Die BauNVO trat erstmals zum 1. August 
1962 in Kraft und wurde in den Jahren 1968, 1977, 1986, 1990 und 2013 novelliert. 
Soweit keine Übergangsvorschriften greifen, beziehen sich Festsetzungen in Bauleit-
plänen immer auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des entsprechenden Bauleitplans 
geltende Fassung der Baunutzungsverordnung. 
 
Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Han-
delsbetriebe sind seit der BauNVO 1977 außer in Kerngebieten nur in für sie festge-
setzten Sondergebieten zulässig. 
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Im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, denen die Baunutzungsverordnungen 1962 
und 1968 zugrunde liegen, sind großflächige Einzelhandelsbetriebe in Gewerbe- und 
Industriegebieten uneingeschränkt zulässig. Verhindert werden können solche Vorha-
ben nur durch eine Änderung der Bebauungspläne im Wege der Umstellung auf die ak-
tuelle BauNVO. Die BauNVO 2013 ist nach Artikel 3 des Gesetztes vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548) am 20.09.2013 in Kraft getreten. Da die Bebauungspläne nach dem 
20.09.2013 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt wurden, sind auf sie die 
BauNVO 2013 anzuwenden. 
 
Vergnügungsstätten stellen seit der BauNVO 1990 einen eigenständigen Nutzungsbe-
griff in der BauNVO dar und die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten ist ausdrücklich 
und zugleich abschließend geregelt. Vergnügungsstätten sind durchgehend als beson-
dere Nutzungsart erfasst und wurden zugleich aus dem allgemeinen Begriff der Ge-
werbebetriebe herausgenommen. 
Das Einzelhandels- und das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Kehl, zusammen 
mit der 1. Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt Kehl, stellen im Sinne 
des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB städtebauliche Entwicklungskonzepte dar und sind ins-
besondere bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen. 
 
Mit den Bebauungsplanänderungen ergeben sich, mit Ausnahme des Bebauungsplans 
"Ried II" in Kehl-Bodersweier, 1. Änderung, ausschließlich Änderungen bei der Art der 
baulichen Nutzung. 
 
 

VII.1.1.b Angaben zum Standort 
Die Bebauungsplangebiete befinden sich in bebauten und überwiegend versiegelten 
Gebieten. 
 
 

VII.1.1.c Art des geplanten Vorhabens und Festsetzu ngen 
Mit dem Sammeländerungsverfahren werden die rechtsgültigen Bebauungspläne auf 
die aktuelle BauNVO 2013 umgestellt und die Ziele des Einzelhandels- und des Ver-
gnügungsstättenkonzepts der Stadt Kehl, zusammen mit der 1. Fortschreibung des 
Einzelhandelskonzepts der Stadt Kehl, auf der Bebauungsplanebene verbindlich um-
gesetzt. 
 
Mit den Bebauungsplanänderungen ergeben sich, mit Ausnahme des Bebauungsplans 
"Ried II" in Kehl-Bodersweier, 1. Änderung, ausschließlich Änderungen bei der Art der 
baulichen Nutzung. 
 
 

VII.1.1.d Umfang des Vorhabens und Angaben zum Beda rf an Grund und Boden 
Bei den insgesamt 15 Bebauungsplänen werden Änderungen in Bezug auf die Steue-
rung des Einzelhandels und die Steuerung der Vergnügungsstätten vorgenommen. Die 
Änderungen beschränken sich dabei auf die Art der baulichen Nutzung. Die bestehen-
den planungsrechtlichen Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung, die 
überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Bauvorschriften bleiben unverän-
dert. Durch die Änderung weisen die Bebauungspläne als Angebotsplanung im Ver-
gleich zum rechtsgültigen Bebauungsplan keine weiteren Flächen für eine Bebauung 
aus und der Bedarf an Grund und Boden ändert sich nicht. 
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VII.1.1.e Umweltschutzziele aus übergeordneten Festsetzungen und Fachplanungen und
ihre Berücksichtigung 

Baugesetzbuch (BauGB) 
Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landespflege zu berücksichtigen. Hierzu zählen unter anderem 
die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen, aber auch umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen 
und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt. Die Bodenschutzklausel nach 
§ 1a Abs. 2 BauGB weist auf den möglichst sparsamen und schonenden Umgang mit
Grund und Boden hin.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Nach § 1 BNatSchG sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen 
im besiedelten und unbesiedelten Bereich auf Dauer zu sichern. Im § 18 Abs. 1 
BNatSchG wird das Verhältnis zum Baurecht beschrieben. Demnach ist über die Ver-
meidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
zu entscheiden, wenn auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhe-
bung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. 

Naturschutzgesetz Baden-Württemberg 
Nach den §§ 1 und 2 NatSchG sind, aufbauend auf das Bundesnaturschutzgesetz, die 
Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgeführt. In den 
§§ 25 ff NatSchG werden Eingriffe in Natur und Landschaft definiert und die daraus re-
sultierenden Verursacherpflichten beschrieben.

Bodenschutzgesetz Baden-Württemberg (BodSchG) 
Die Bodenfunktionen sind zu erhalten, der Boden vor Belastungen zu schützen und 
eingetretene Belastungen sind zu beseitigen. Hervorzuheben ist die in § 4 BodSchG. 
aufgeführte Verpflichtung zur Berücksichtigung der Belange des Bodenschutzes bei 
Baumaßnahmen, insbesondere der sparsame Umgang mit dem Boden. 

Regionalplan 
Die Stadt Kehl hat im Regionalplan die gewerbliche Funktion einer Industrie- und Ge-
werbevorsorgezone, die industrielle und gewerbliche Entwicklungsmöglichkeiten grö-
ßeren Umfangs zur Stützung des regionalen Arbeitsplatzangebotes ohne Flächenbe-
grenzung eingeräumt. 

Flächennutzungsplan 
Im geltenden Flächennutzungsplan der Stadt Kehl sind die Bebauungsplangebiete als 
Wohnbaufläche, gemischte bzw. gewerbliche Bauflächen dargestellt. 

VII.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

VII.2.1.a Bestandsaufnahme und Bewertung
Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im ungeplanten Zustand 
werden nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die besonde-
ren Empfindlichkeiten von Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen 
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und Hinweise auf ihre Berücksichtigung im Zuge der planerischen Überlegungen zu 
geben. Die Bewertung der Schutzgüter erfolgt verbal argumentativ. Die Einstufung er-
folgt in drei Stufen: geringe, mittlere und hohe Bedeutung. 
 
 

VII.2.1.b Bestandsaufnahme Schutzgut Mensch 
Eine intakte Umwelt ist die Lebensgrundlage für den Menschen. Indirekt ist der Mensch 
von allen Beeinträchtigungen der Schutzgüter in seiner Umwelt betroffen. Für die Be-
trachtung des Menschen als Schutzgut selbst sind zum einen gesundheitliche Aspekte, 
in der Bauleitplanung überwiegend Lärm und andere Immissionen, zum anderen rege-
nerative Aspekte wie Erholungs-, Freizeitfunktion und Wohnqualität von Bedeutung. 
Der Schutz vor Lärmimmissionen ist eine der vorrangigen Aufgaben zur Sicherung ge-
sunder Wohn und Arbeitsverhältnisse.  
 
Mit den Bebauungsplanänderungen ergeben sich ausschließlich Änderungen bei der 
Art der baulichen Nutzung. Die Bedeutung der Lärmimmissionen wird durch die Ände-
rungen bei der Art der baulichen Nutzung nicht verändert. 
 
Aufgrund der gleichbleibenden Auswirkungen ist das Schutzgut Mensch ohne Bedeu-
tung. 
 
 

VII.2.1.c Bestandsaufnahme Schutzgut Tiere und Pfla nzen 
Tiere und Pflanzen sind wichtige Bestandteile unseres Ökosystems. Der Schutz der bi-
ologischen Vielfalt ist in das Baugesetzbuch aufgenommen. Die Bebauungsplangebie-
te bestehen überwiegend aus versiegelten Flächen. Naturschutzgebiete nach § 23 
BNatSchG, Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG und Natura 2000-Gebiete 
(FFH-Gebiet / Vogelschutzgebiet) nach den §§ 33 ff BNatSchG sind nicht betroffen. 
 
Mit den Bebauungsplanänderungen ergeben sich ausschließlich Änderungen bei der 
Art der baulichen Nutzung. Die Bedeutung für das Schutzgut Tiere und Pflanzen wird 
durch die Änderungen bei der Art der baulichen Nutzung nicht verändert. 
 
Aufgrund der gleichbleibenden Auswirkungen ist das Schutzgut Tiere und Pflanzen oh-
ne Bedeutung. 
 
 

VII.2.1.d Bestandsaufnahme Schutzgut Boden 
Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosys-
tem ein. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Mit 
Grund und Boden soll nach § 1a Abs. 2 BauGB sparsam und schonend umgegangen 
werden. Die Bebauungsplangebiete bestehen überwiegend aus versiegelten Flächen. 
 
Mit den Bebauungsplanänderungen ergeben sich ausschließlich Änderungen bei der 
Art der baulichen Nutzung. Die Bedeutung der Bodenfunktionen wird durch die Ände-
rungen bei der Art der baulichen Nutzung nicht verändert. 
 
Aufgrund der gleichbleibenden Auswirkungen ist das Schutzgut Boden ohne Bedeu-
tung. 
 
 



Stadt Kehl  Stand: 15.08.2014 
Sammeländerungsverfahren zur Umsetzung Fassung: Satzungsbeschluss  
städtebaulicher Entwicklungskonzepte und zur 
Anpassung an die aktuelle BauNVO  gem. § 10 Abs. 1 BauGB 

Begründung Seite 28 von 34 

VII.2.1.e Bestandsaufnahme Schutzgut Wasser
Gewässer sind Bestandteil des Naturhaushaltes und Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen und gehören zu den Lebensgrundlagen des Menschen. Beim Schutzgut Wasser 
sind die Bereiche Oberflächenwasser und Grundwasser zu unterscheiden. 

Oberflächenwasser 
Mit den Bebauungsplanänderungen ergeben sich ausschließlich Änderungen bei der 
Art der baulichen Nutzung. Die Bedeutung des Oberflächenwassers wird durch die Än-
derungen bei der Art der baulichen Nutzung nicht verändert. 

Die bei extremen Hochwasserereignissen überfluteten Flächen werden in den betroffe-
nen vorhandenen Bauleitplänen als „Hochwassergefährdetes Gebiet (HQextrem)“ ge-
kennzeichnet, bei dessen Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten 
erforderlich sind. In den hochwassergefährdeten Gebieten gelten die Bestimmungen 
der Anlagenverordnung wassergefährdender Stoffe (VAwS) in der jeweils gültigen 
Fassung. Diese VAwS regelt die materiell rechtlichen Anforderungen an Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdeten Stoffen wie zum Beispiel auch private Heizölverbrau-
cheranlagen. 

Grundwasser 
Mit den Bebauungsplanänderungen ergeben sich ausschließlich Änderungen bei der 
Art der baulichen Nutzung. Die Bedeutung des Grundwassers wird durch die Änderun-
gen bei der Art der baulichen Nutzung nicht verändert. 

Bauliche Anlagen unterhalb des höchsten Grundwasserstandes sind wasserdicht und 
auftriebssicher auszuführen. Zur Herstellung der Abdichtung von Baukörpern / Bautei-
len und sonstiger Anlagen dürfen keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine 
Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen ist. 

Die Fundamentoberkanten sind auch in Ausnahmefällen grundsätzlich über dem mittle-
ren Grundwasserstand anzuordnen. Ist auch das Eintauchen in den mittleren Grund-
wasserstand unvermeidbar, so sind ggf. zusätzliche Baumaßnahmen erforderlich. 

In jedem Fall bedarf eine Baumaßnahme, die in den mittleren Grundwasserstand ein-
greift, bzw. darunter zu liegen kommt, der wasserrechtlichen Erlaubnis, da sie nach § 9 
Abs. 2 Nr. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) eine Benutzung des Grundwassers dar-
stellt. Diese Erlaubnis ist zu versagen, wenn schädliche, auch durch Nebenbestim-
mungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare Gewässerveränderungen zu er-
warten sind oder andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht 
erfüllt werden. Im Übrigen steht die Erteilung der Erlaubnis im pflichtgemäßen Ermes-
sen der Wasserbehörde. 

Mit den Bebauungsplanänderungen ergeben sich ausschließlich Änderungen bei der 
Art der baulichen Nutzung. Die Bedeutung des Oberflächenwassers und des Grund-
wassers wird durch die Änderungen bei der Art der baulichen Nutzung nicht verändert. 

Aufgrund der gleichbleibenden Auswirkungen ist das Schutzgut Wasser ohne Bedeu-
tung. 
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VII.2.1.f Bestandsaufnahme Schutzgut Klima / Luft 
Das Klima eines Raumes lässt sich in verschiedenen räumlichen Dimensionen be-
trachten. Jeder Raum unterliegt dem Makroklima. Das Mesoklima wird vom Mikroklima 
beeinflusst. Das Mesoklima ist entscheidend für die Lebensqualität der Menschen in 
einem Raum. Die Faktoren Windverhältnisse, Relief und die Lage der Kaltluft- und 
Frischluftentstehungsflächen zu den Siedlungsräumen beeinflussen die Luftaustausch-
prozesse. 
 
Die Stadt Kehl liegt im Klimaraum des südlichen Oberrheintieflands. Dieser ist gekenn-
zeichnet durch heiße Sommer und milde Winter, Niederschlagsarmut bei gleichzeitig 
hoher potenzieller Verdunstung, häufiger Inversion und vorherrschend schwachen bis 
starken Winden aus südlichen bis westlichen Richtungen. 
Die Bebauungsplangebiete bestehen überwiegend aus versiegelten Flächen. 
 
Mit den Bebauungsplanänderungen ergeben sich ausschließlich Änderungen bei der 
Art der baulichen Nutzung. Die Bedeutung der Siedlungsdurchlüftung, Wärmeabsorpti-
on und Emissionen aus dem Verkehrsaufkommen und dem Hausbrand der Gebäude 
wird durch die Änderungen bei der Art der baulichen Nutzung nicht verändert. 
 
Aufgrund der gleichbleibenden Auswirkungen ist das Schutzgut Klima / Luft ohne Be-
deutung. 
 
 

VII.2.1.g Bestandsaufnahme Schutzgut Landschaft 
Bei der Betrachtung der Landschaft als Schutzgut steht das Landschaftsbild im Vor-
dergrund. Die Bebauungsplangebiete bestehen überwiegend aus versiegelten Flächen. 
 
Mit den Bebauungsplanänderungen ergeben sich ausschließlich Änderungen bei der 
Art der baulichen Nutzung. Die Bedeutung des Landschaftsbildes wird durch die Ände-
rungen bei der Art der baulichen Nutzung nicht verändert. 
 
Aufgrund der gleichbleibenden Auswirkungen ist das Schutzgut Landschaft ohne Be-
deutung. 
 
 

VII.2.1.h Bestandsaufnahme Schutzgut Kultur- und so nstige Sachgüter 
Unter Kultur- und Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftli-
cher Bedeutung als archäologische Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch 
das Vorhaben eingeschränkt werden können. Historische Gebäude oder Gebäudeteile 
sind auf dem Bebauungsplangebiet und in der näheren Umgebung nicht vorhanden. 
Unterhalb der Erdoberfläche liegt nach derzeitigem Kenntnisstand kein archäologi-
sches Kulturdenkmal. 
 
Mit den Bebauungsplanänderungen ergeben sich ausschließlich Änderungen bei der 
Art der baulichen Nutzung. Die Bedeutung der Baudenkmäler und der archäologischen 
Bodendenkmäler wird durch die Änderungen bei der Art der baulichen Nutzung nicht 
verändert. 
 
Aufgrund der gleichbleibenden Auswirkungen ist das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
ohne Bedeutung. 
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VII.2.1.i Wechselwirkungen 
Neben den einzelnen Schutzgütern sind auch die Wechselwirkungen unter diesen zu 
berücksichtigen. Der Begriff Wechselwirkungen umfasst die in der Umwelt ablaufenden 
Prozesse. Die Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. 
Die Erfassung der Wechselwirkungen erfolgt schutzgutbezogen, durch die Beschrei-
bung und Beurteilung der direkten Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern und 
Schutzgutfunktionen. 
 
Mit den Bebauungsplanänderungen ergeben sich ausschließlich Änderungen bei der 
Art der baulichen Nutzung. Die Bedeutung der Schutzgüter und deren Wechselwirkun-
gen werden durch die Änderungen bei der Art der baulichen Nutzung nicht verändert. 
 
Aufgrund der gleichbleibenden Auswirkungen sind die Schutzgüter und deren Wech-
selwirkungen ohne Bedeutung. 
 
 

VII.2.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustande s bei Durchführung und Nicht-
durchführung der Planung 
Bei Durchführung der Planung sind wie unter Ziffer VII.2.1 dargestellt keine Umwelt-
auswirkungen zu erwarten, da sich mit den Bebauungsplanänderungen ausschließlich 
Änderungen bei der Art der baulichen Nutzung ergeben. 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der Umweltzustand übereinstimmend mit 
dem Umweltzustand bei Durchführung der Planung und umgekehrt. 
 
 

VII.2.2.a Prognose Schutzgut Mensch 
Auf das Schutzgut Mensch sind keine Auswirkungen zu erwarten. 
 
baubedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 
 
anlagebedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 
 
 

VII.2.2.b Prognose Tiere und Pflanzen 
Auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind keine Auswirkungen zu erwarten. 
 
baubedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 
 
anlagebedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 
 
 

VII.2.2.c Prognose Boden 
Auf das Schutzgut Boden sind keine Auswirkungen zu erwarten. 
 
baubedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 
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anlagebedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 

VII.2.2.d Prognose Wasser
Auf das Schutzgut Wasser sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

baubedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 

anlagebedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 

VII.2.2.e Prognose Klima / Luft
Auf das Schutzgut Klima / Luft sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

baubedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 

anlagebedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 

VII.2.2.f Prognose Landschaft
Auf das Schutzgut Landschaft sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

baubedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 

anlagebedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 

VII.2.2.g Prognose Kultur- und sonstige Schutzgüter
Auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Schützgüter sind keine Auswirkungen zu er-
warten. 

baubedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 

anlagebedingte Auswirkungen 
keine Auswirkungen 

VII.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachtei-
liger Umweltauswirkungen 
Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstel-
lung der Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen. Die Vorschriften des Baugesetzbuches über die Aufstellung von Bauleitplänen 
gelten gem. § 1 Abs. 8 BauGB auch für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung. 
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Die Änderungen der Bebauungspläne beschränken sich auf die Art der baulichen Nut-
zung. Da die vorhandenen Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung für eine 
Änderung der Bebauungspläne erfolgt sind oder zulässig waren, ist gemäß § 1a Abs.3 
BauGB ein Ausgleich nicht erforderlich. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger 
Umweltauswirkungen sind nicht erforderlich. 
 
 

VII.2.3.a Maßnahmen Schutzgut Mensch 
Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 
 
 

VII.2.3.b Maßnahmen Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 
 
 

VII.2.3.c Maßnahmen Schutzgut Boden 
Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 
 
 

VII.2.3.d Maßnahmen Schutzgut Wasser 
Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 
 
 

VII.2.3.e Maßnahmen Schutzgut Klima / Luft 
Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 
 
 

VII.2.3.f Maßnahmen Schutzgut Landschaft 
Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 
 
 

VII.2.3.g Maßnahmen Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 
 
 

VII.2.4 Alternative Planungsmöglichkeiten 
Für im Stadtgebiet Kehl bestehende rechtsgültige Bebauungspläne gelten verschiede-
ne Baunutzungsverordnungen (BauNVO). 
 
Das Einzelhandels- und das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Kehl, zusammen 
mit der 1. Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt Kehl, stellen im Sinne 
des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB städtebauliche Entwicklungskonzepte dar und sind ins-
besondere bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen. 
 
Mit den Bebauungsplanänderungen wird ausschließlich die Art der baulichen Nutzung 
geregelt. Alternative Planungsmöglichkeiten sind nicht gegeben. 
 
Bei Nichtdurchführung der Bebauungsplanänderungen können sich in Gewerbegebie-
ten zunehmend gebietsschädliche Nutzung wie Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend 
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zentrenrelevanten Sortimenten und Vergnügungsstätten ansiedeln und Handwerksbe-
triebe sowie produzierende und verarbeitende Gewerbebetriebe verdrängen. 

VII.3 Zusätzliche Angaben 

VII.3.1.a Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren
Mit den Bebauungsplanänderungen wird ausschließlich die Art der baulichen Nutzung 
geregelt. Die Bebauungsplangebiete befinden sich alle im bebauten Gebiet. 

Die Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes erforderte keine besondere 
Erhebung. Spezielle technische Verfahren wurden nicht angewendet. 

VII.3.1.b Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswir-
kungen (Monitoring) 
Nach § 4c BauGB überwacht die Stadt die geplanten Maßnahmen, um insbesondere 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen frühzeitig zu erkennen und in der Lage zu 
sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Eine erneute Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen ist mit den Bebau-
ungsplanänderungen nicht erforderlich. 

VII.3.1.c Allgemeinverständliche Zusammenfassung
In Gewerbegebieten siedeln sich zunehmend gebietsschädliche Nutzung wie Einzel-
handelsbetriebe mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten und Vergnügungs-
stätten an und verdrängen Handwerksbetriebe sowie produzierende und verarbeitende 
Gewerbebetriebe. 

Für im Stadtgebiet Kehl bestehende rechtsgültige Bebauungspläne gelten verschiede-
ne Baunutzungsverordnungen (BauNVO). Die BauNVO trat erstmals zum 1. August 
1962 in Kraft und wurde in den Jahren 1968, 1977, 1986, 1990 und 2013 novelliert. 
Soweit keine Übergangsvorschriften greifen, beziehen sich Festsetzungen in Bauleit-
plänen immer auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des entsprechenden Bauleitplans 
geltende Fassung der Baunutzungsverordnung. 

Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Han-
delsbetriebe sind seit der BauNVO 1977 außer in Kerngebieten nur in für sie festge-
setzten Sondergebieten zulässig. 

Im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, denen die Baunutzungsverordnungen 1962 
und 1968 zugrunde liegen, sind großflächige Einzelhandelsbetriebe in Gewerbe- und 
Industriegebieten uneingeschränkt zulässig. Verhindert werden können solche Vorha-
ben nur durch eine Änderung der Bebauungspläne im Wege der Umstellung auf die ak-
tuelle BauNVO. Die BauNVO 2013 ist nach Artikel 3 des Gesetztes vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548) am 20.09.2013 in Kraft getreten. Da die Bebauungspläne nach dem 
20.09.2013 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt wurden, sind auf sie die 
BauNVO 2013 anzuwenden. 
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Vergnügungsstätten stellen seit der BauNVO 1990 einen eigenständigen Nutzungsbe-
griff in der BauNVO dar und die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten ist ausdrücklich 
und zugleich abschließend geregelt. Vergnügungsstätten sind durchgehend als beson-
dere Nutzungsart erfasst und wurden zugleich aus dem allgemeinen Begriff der Ge-
werbebetriebe herausgenommen. 

Das Einzelhandels- und das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Kehl, zusammen 
mit der 1. Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt Kehl, stellen im Sinne 
des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB städtebauliche Entwicklungskonzepte dar und sind ins-
besondere bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen. 

Mit den Bebauungsplanänderungen wird, mit Ausnahme des Bebauungsplans "Ried II" 
in Kehl-Bodersweier, 1. Änderung, ausschließlich die Art der baulichen Nutzung gere-
gelt. 

Die Änderung bei der Art der baulichen Nutzung beschränkt sich auf die Zulässigkeit 
von Einzelhandelsbetrieben und Vergnügungsstätten. Weitere Arten von Nutzungen 
wurden im Vergleich zu den bestehenden planungsrechtlich festgesetzten Arten von 
Nutzungen nicht geändert. 
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I. Notwendigkeit der Planaufstellung 

Leutesheim ist heute noch von zahlreichen Fachwerkhäusern geprägt. Die Flä-

chen im Kern weisen nach dem Flächennutzungsplan der Stadt Kehl gemischte 

Bauflächen aus. Im Norden und im Süden schließen sich Wohnbauflächen an. 

Im Südosten der Ortschaft befindet sich das Gewerbegebiet „Jaeniche“. 

Die bebaute Ortslage im Bereich des östlichen Siedlungsrandes Leutesheim ist 

daher durch inhomogene Strukturen geprägt. Gewachsenes Siedlungsgefüge 

ehemals landwirtschaftlich bestimmter Nutzung im Südosten geht weiter nörd-

lich in eine reine Wohnbebauung über, während im äußersten Osten gewerbli-

che Aktivitäten auf dem Gelände eines ehemaligen Sägewerks vorherrschen. 

In der Ortschaft Leutesheim ist im Rahmen der Eigenentwicklung eine Nachfra-

ge nach Grundstücken für kleinere Gewerbebetriebe vorhanden. 

Der Bebauungsplan "Sägewerkstraße" wurde 1999 mit der Zielsetzung aufge-

stellt, die Flächen, nach der Auflassung des ursprünglich an dieser Stelle be-

findlichen Sägewerkes, baurechtlich zu sichern und zu ordnen. Der bestehende 

Geltungsbereich weist die Flächen als gemischte Baufläche aus (MI), was der 

derzeitigen Nutzung auch entspricht. Die Flächen sind mittlerweile überwiegend 

aufgesiedelt. Der östliche Teil der Sägewerkstraße ist nur einseitig angebaut, 

die Nordseite befindet sich im Außenbereich und wurde seinerzeit nicht in den 

Geltungsbereich mit aufgenommen. 

Das Einbeziehen einzelner Außenbereichsflächen in den Innenbereich kann 

über § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB (Ergänzungssatzung) im Einzelfall für einzelne 

Außenbereichsflächen zugelassen werden, wenn diese durch die bauliche Nut-

zung des umgebenden Bereichs geprägt werden. Das Einbeziehen von Außen-

bereichsflächen in den Innenbereich ist nur im Anschluss an den bereits bebau-

ten Innenbereich möglich. Wenn die Grenze einer Bebauung durch einen Be-

bauungsplan festgelegt wurde, bedarf es zur Erweiterung der Bebauungsmög-

lichkeiten in den Außenbereich hinein nicht unbedingt einer Bebauungsplanän-

derung. Für diesen Fall kann eine Ergänzungssatzung als eigenständige Sat-

zung aufgestellt werden. Das Plangebiet „Sägewerkstraße II“ erfüllt die Vorga-

ben einer Ergänzungssatzung. 

Für eine derzeitige Außenbereichsfläche soll Baurecht geschaffen werden. Die 

Fläche schließen sich unmittelbar an den rechtsgültigen Bebauungsplan „Sä-

gewerkstraße“ an. Mit einer Bebauung und Ortsrandeingrünung kann der östli-

che Ortsrand von Leutesheim abgerundet werden. Die Erschließung des Plan-

gebiets ist durch die vorhandene Sägewerkstraße gesichert, die derzeit im östli-

chen Bereich einseitig erschlossen ist. Die vorhandene, umgebende Bebauung 

mit der baulichen Nutzung als Mischgebiet und die auf Höhe des Plangebiets 

einseitig bebaute Sägewerkstraße prägen die angrenzenden Außenbereichsflä-

chen städtebaulich mit. 
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Der bestehende Bebauungsplan „Sägewerkstraße“ wird durch die Aufstellung 

der Ergänzungssatzung „Sägewerkstraße II“ nur unwesentlich geändert. 

Das Verfahren der Ergänzungssatzung „Sägewerkstraße II“ richtet sich in sei-

nem Umfang nach dem „Normalverfahren“ zur Aufstellung von Bauleitplänen. 

Der ca. 0,32 ha große Geltungsbereich befindet sich nordöstlich der Sägewerk-

straße am östlichen Ortsrand von Kehl-Leutesheim auf einer Höhe von ca. 

132,40 m ü. NN. 

Zum räumlichen Geltungsbereich gehören: 

Teilflächen der Flurst. 625 und 625/1 (Überlappungsbereich zum BPlan „Säge-

werkstraße“) sowie Fläche Flurst. 625/2 

Der Geltungsbereich wird begrenzt: 

im Norden und Osten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen, 

im Süden und Westen durch gemischt genutzte Flächen. 

II. Vorhandene Planungen und Untersuchungen 

Die vorhandenen Planungen bzw. Untersuchungen bilden die Grundlagen für 

die weiteren Entwicklungen bzw. Konkretisierungen auf den nachfolgenden 

Planungsebenen. 

II.1. Regionalplan Südlicher Oberrhein 

Die Stadt Kehl ist Mittelzentrum. Mittelzentren dienen der Deckung des geho-

benen seltener auftretenden qualifizierten Bedarfs. Zentrale Orte versorgen ei-

ne größere Fläche in ihrem Umland, den sogenannten Verflechtungsbereich. 

Zum Mittelbereich der Stadt Kehl gehören die Gemeinden Rheinau und Will-

stätt. Eine Sonderstellung nimmt das Mittelzentrum Kehl durch seine unmittel-

bare Nähe zum französischen Oberzentrum Straßburg ein. 

Im Regionalplan wird zum Ausdruck gebracht, dass in grenznahen Orten die 

Verflechtungen zum Elsass zu berücksichtigen sind. Für Kehl bedeutet das, 

dass die Stadt in Zukunft weitere zentrale Funktionen wahrnehmen und aus-

bauen kann, die sich aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zur Europastadt 

Straßburg ableiten. Über die Regionsgrenze hinweg zum Elsass bestehen im 

Einzelhandelssektor und bei den privaten Dienstleistungen strukturbedingte 

Verflechtungen. 

Die Stadt Kehl hat im Regionalplan die gewerbliche Funktion einer Industrie- 

und Gewerbevorsorgezone, die industrielle und gewerbliche Entwicklungsmög-

lichkeiten größeren Umfangs zur Stützung des regionalen Arbeitsplatzangebo-

tes ohne Flächenbegrenzung eingeräumt. 

Die Ortschaft Leutesheim ist nicht als Siedlungsfläche, sondern als Ort mit Ei-

genentwicklung zu beurteilen. 
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Siedlungsbereiche sind gekennzeichnet durch vorhandene Ansätze mehrge-

schossiger Bauweise mit höheren Siedlungsdichten. Der Ein- und Zweifamilien-

hausbau in überwiegend lockerer Bauweise sollte nach dem Regionalplan in die 

weniger kernnahen Bereiche der Eigenentwicklung verlegt werden. Die in der 

Tabelle unter Plansatz 2.3.1 des Regionalplans nicht aufgeführten Orte sind Or-

te mit Eigenentwicklung im Sinne von Plansatz 2.5. 

Gemeinden mit Eigenentwicklung sind im Allgemeinen gekennzeichnet durch 

niedrigere Siedlungsdichten. In ihnen soll sich die bauliche Entwicklung unter 

besonderer Berücksichtigung der Erhaltung der Ortsstruktur und der Wahrung 

und Pflege des Ortsbildes vollziehen. Konzentrierte Geschoßbauweise ent-

spricht meist nicht der Struktur und den Funktionen der überwiegend ländlichen 

Gemeinden und kann nur in begründeten Ausnahmefällen Anwendung finden. 

Entsprechend dem Plansatz 2.2.21 LEP gehört zur Eigenentwicklung einer 

Gemeinde die Befriedigung des Bedarfs an Bauflächen für die natürliche Bevöl-

kerungsentwicklung und für den inneren Bedarf (Eigenbedarf). Ein Bedarf für 

Wanderungsgewinne und für größere Gewerbeansiedlungen gehört nicht zum 

Eigenbedarf. 

Durch Eigenentwicklung sollen gewachsene soziale Bindungen gefördert, die 

Charakteristik der gewachsenen Orte durch das für die Bewohner erforderliche 

Bauvolumen und die Art der Bebauung gestützt und aufgewertet werden. 

Gleichzeitig muss aber auch die Landwirtschaft als der traditionellen Produkti-

onsform die örtliche Basis erhalten bleiben. 

Das Plangebiet in Kehl-Leutesheim soll den örtlichen Bedarf nach Gewerbe-

baugrundstücken im Rahmen der Eigenentwicklung decken. Dieser Bedarf 

kann durch Nachverdichtungen nach § 34 BauGB nicht beglichen werden. Wei-

tere kurzfristig realisierbare Flächen sind derzeit nicht vorhanden. Es ist daher 

erforderlich, gemischte Bauflächen für die Ansiedlung von kleineren Gewerbe-

betrieben am östlichen Ortsrand von Leutesheim auszuweisen. Dies geschieht 

durch Aktivierung der Ergänzungssatzung "Sägewerkstraße II“.  

Durch die Ausweisung der Flächen kann gleichzeitig der östliche Ortsrand von 

Leutesheim arrondiert werden. 

Um den Forderungen des Regionalplans gerecht zu werden, soll eine maßvolle 

Bebauung mit Berücksichtigung der vorhandenen örtlichen Struktur entstehen. 

Die Festsetzungen orientieren sich überwiegend an den Regelungen des 

rechtsgültigen Bebauungsplans „Sägewerkstraße“, dessen Geltungsbereich im 

Westen und Süden angrenzt. 
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Das Plangebiet ist im derzeit geltenden Regionalplan des Regionalverbands 

Südlicher Oberrhein bereits als Siedlungsfläche für Gewerbe und Industrie dar-

gestellt. 

Abb. 1: Auszug aus dem Regionalplan südlicher Oberrhein 1995/2013 – Raumnutzungskarte / Strukturkarte 

II.2. Vorbereitende Bauleitplanung 

Die 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt Kehl am 

Rhein ist vom Regierungspräsidium Freiburg am 24.09.2004 genehmigt wor-

den. Mit der öffentlichen Bekanntmachung am 16.10.2004 wurde der Flächen-

nutzungsplan 2004 wirksam.  

 

Abb. 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 2004 - Bereich Leutesheim 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans "Sägewerkstraße" in Kehl-

Leutesheim ist im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche dargestellt. 

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebiets „Sägewerkstraße II“ mit einer 

Fläche von ca. 3.000 qm geht über die im rechtsgültigen Flächennutzungsplan 

der Stadt Kehl vom 16.10.2004 nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO dargestellte ge-

mischte Baufläche hinaus und ist als Landwirtschaftsfläche dargestellt. 

Die Ergänzungssatzung setzt ein Mischgebiet (MI) fest. 

Aus dem Flächennutzungsplan können gem. § 5 Abs. 1 BauGB Flächen aus-

genommen werden, wenn dadurch die Grundzüge der Gemeinde nicht berührt 

werden. Die Grundzüge beinhalten die sich aus der beabsichtigten städtebauli-
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chen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 

Bedürfnissen der Gemeinde. Die Darstellung der geänderten Flächen im Flä-

chennutzungsplan ist zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen. Die Gründe 

sind darzulegen. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Kehl wird im Wege der Berichtigung ange-

passt. 

Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschrif-

ten über die Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwendung finden. 

II.3. Bestehende Rechtsverhältnisse 

Die Teilfläche des Grundstücks mit der Flurst. Nr. 625/1 ist mit einem Streifen 

von ca. 5m Breite im Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplanes 

„Sägewerkstraße“ ausgewiesen. Dieser Bereich ist als Fläche zum Anpflanzen 

von Bäumen und Sträuchern bzw. einer Baugrenze ausgewiesen, und wird 

nach Inkrafttreten der Ergänzungssatzung „Sägewerkstraße II“ überlagert. Zu-

künftig wird die Teilfläche als überbaubare Fläche ausgewiesen. Die Ortsrand-

eingrünung wird an die östliche Grenze des Geltungsbereiches verschoben.  

II.4. Einzelhandelsgutachten 

Zielgebend für die Bauleitplanung ist das Einzelhandelskonzept der Stadt Kehl 

mit der 1. Fortschreibung, das vom Gemeinderat als informelles städtebauliches 

Entwicklungskonzept i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen wurde und 

welches somit einen öffentlichen Belang darstellt. 

Der Gemeinderat der Stadt Kehl hat in seiner öffentlichen Sitzung am 

20.03.2013 die 1. Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts als Grundlage für 

Entscheidungen für die weitere städtebauliche Entwicklung in Kehl beschlos-

sen. Mit dem Einzelhandelskonzept werden vor allem zwei Ziele verfolgt, näm-

lich die räumliche Einzelhandelsentwicklung auf die Kehler Innenstadt zu kon-

zentrieren und die Nahversorgungssituation in den Stadtteilen und Ortschaften 

zu stärken und zu verbessern. Wichtiger Bestandteil des Einzelhandelskonzep-

tes der Stadt ist die Kehler Sortimentsliste, die nach der Zentrenrelevanz ein-

zelner Sortimente entscheidet. Damit werden u. a. die Ziele verfolgt, dass zen-

trenrelevante Einzelhandelsbetriebe nur in den zentralen Versorgungsbereichen 

zugelassen werden sollen, dass Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsre-

levanten Sortimenten ausnahmsweise für sonstige integrierte Lagen bei stand-

ortgerechter Dimensionierung zugelassen werden können und dass nicht zen-

trenrelevanter Einzelhandel im gesamten Stadtgebiet, wo Einzelhandel zulässig 

ist, zugelassen, aber auch gebietsabhängig zugunsten der Nahversorgung be-

grenzt werden kann.  

Einzelhandelsbetriebe sollen gemäß dem Einzelhandelskonzept der Stadt Kehl 

mit der 1. Fortschreibung in Mischgebieten im Einzelfall zugelassen werden, 
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wenn  u. a. sich der Standort in integrierter und teilintegrierter Lage befindet. 

Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand der Ortschaft Leutesheim, somit au-

ßerhalb des zentralen Versorgungsbereichs der Kehler Innenstadt und in nicht 

integrierter bzw. teilintegrierter Lage zum Ortskern. Eine Einzelhandelsentwick-

lung soll auf den Flächen des Plangebiets deshalb nicht stattfinden.  

Handwerkerprivileg 

Um den Verkauf von im Plangebiet produzierten Waren zuzulassen, wurde ein 

sogenanntes Handwerkerprivileg aufgenommen. Dies erlaubt ausnahmsweise 

Verkaufsflächen zuzulassen, wenn sie auf dem Grundstück mit einem Produkti-

ons- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort hergestell-

te oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, 

wenn die Verkaufsfläche im Verhältnis zur sonstigen Betriebsfläche deutlich un-

tergeordnet ist  

Es wurde zur Auslegung der Festsetzung auf den Hinweis in Ziffer I.1 der pla-

nungsrechtlichen Festsetzungen (Fußnote) verwiesen, der die Auffassung der 

Stadt wiedergibt, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche in produzie-

renden Betrieben nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und maximal 100 m² 

Verkaufsfläche ausmachen kann.  

II.5. Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Kehl

Zielgebend für die Bauleitplanung ist das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt 

Kehl, das vom Gemeinderat als informelles städtebauliches Entwicklungskon-

zept i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen wurde und welches somit ei-

nen öffentlichen Belang darstellt. 

Der Gemeinderat der Stadt Kehl hat in seiner öffentlichen Sitzung am 

30.09.2009 das Vergnügungsstättenkonzept beschlossen, das bei der weiteren 

städtebaulichen Entwicklung in der Gesamtstadt als Grundlage bei der Ansied-

lung von Vergnügungsstätten dienen soll. Vergnügungsstätten sollen sich im 

Stadtgebiet an Standorten ansiedeln, wo das störungsfreie Nebeneinander mit 

anderen Nutzungen möglich ist. So können empfindliche Bereiche geschützt 

werden.  

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass gerade durch Spielhallen städte-

baulich erwünschte Nutzungen wie Gewerbebetriebe verdrängt werden. Gleich-

zeitig werden auch die Wohnqualität gemindert und die verbleibenden Wohn-

nutzungen gestört. Vergnügungsstätten wie Bars, Spielhallen, Wettbüros etc. 

bringen meist eine erhebliche (Lärm-)Belästigung mit sich. Als Folge kann es zu 

Abwanderungen von Käuferschichten und Leerständen oder aber Neuansied-

lungen weitere entsprechender Anlagen kommen, wodurch ein sog. Trading-

Down-Effekt ausgelöst werden kann.  
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Im Plangebiet sollen generell keine Vergnügungsstätten (Kategorien A1 und B2) 

v. a. aus Gründen des Immissionsschutzes zugelassen werden. Hier sind die 

Flächen ausschließlich dem Wohnen und kleineren Gewerbebetrieben, die das 

Wohnen nicht wesentlich stören, vorzubehalten.  

II.6. Grundwasserstände 

Die natürliche Grundwasserfließrichtung im Raum Kehl verläuft großräumig pa-

rallel zum Rhein in nördlicher Richtung. Im Bereich der unmittelbaren Standor-

tumgebung liegt jedoch als Folge der 1974 begonnenen Rheinstauhaltung in 

Gambsheim eine hydrogeologische Besonderheit vor. Der Staustufenbetrieb 

führt zu einer permanenten Wasserspiegelerhöhung des Rheines sowie der 

Kinzig. Dadurch filtriert im Ufernahbereich Wasser in den Aquifer. Absenkbrun-

nen sowie Dichtwände bzw. Dränageleitungen entlang des Rheins und der Kin-

zig sollen ein durch die Stauhaltung verursachtes Ansteigen des Grundwasser-

spiegels im Stadtgebiet verhindern. 

Das Plangebiet in Leutesheim befindet sich außerhalb der Auswirkungsberei-

che der Hochwasserschutzanlagen des Integrierten Rheinprogramms. 

Der räumliche Geltungsbereich der Ergänzungssatzung "Sägewerksstraße II“ in 

Kehl-Leutesheim liegt auf der Verlängerung der Verbindungslinie der Grund-

wassermessstellen 157/113-4 (2 Leutesheim) und 173/113-7 (128 NBA Leutes-

heim). Zur Abschätzung der Grundwasserstände für den Geltungsbereich wur-

den mit Hilfe der Grundwasserdatenbank des Landes Baden-Württemberg bzw. 

mit Daten des Regierungspräsidiums Freiburg, Abteilung Umwelt, Ref. 53.3 (In-

tegriertes Rheinprogramm IRP) für diese Grundwassermessstellen nachfolgen-

de niedrigste, mittleren und höchsten Grundwasserstände ermittelt, wobei für 

die Messstelle 173/113-7 (128 NBA Leutesheim) die Werte nach der Staustu-

fenfertigstellung herangezogen worden sind. 

Zur Überprüfung wurden die Werte mit der Messstelle 136/113-9 (3325 Leutes-

heim), die sich im nordwestlichen Bereich von Leutesheim, in der Ortenauer 

Straße / Ecke Feldwörthstraße befindet, verglichen. Der höchste Grundwasser-

stand für diese Messstelle nach dem Staustufenbau wurde dabei anhand der 

Ganglinie grob ermittelt. 

Die Geländehöhe des Plangebiets liegt bei ca. 132,35 ü. NN. 

                                                      

1
 Zur Kategorie A zählen Diskotheken, Tanzlokale, Wettbüros, Spiel- und Automatenhallen und ähnliche Unternehmen im Sinn 

von § 29 ff der Gewerbeordnung (GewO); sonstige Vergnügungsstätten und Einrichtungen wie Animierlokale, Nachtbars und 
vergleichbare Lokale mit Striptease- oder Filmvorführungen, Räume für Veranstaltungen im Sinn des § 33a GewO (Schaustel-
lung von Personen), Sexkinos und Kinos, die nicht in Kategorie A nach dem Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Kehl einzu-
stufen sind, Geschäfte mit Einrichtungen zur Vorführung von Filmen (z. B. Videokabinen), Swinger-Clubs, Bordelle und bordell-
artige Betriebe. 
2
 Zur Kategorie B zählen Vergnügungsstätten mit kulturellem, künstlerischem oder sportlichem Angebot wie Theater, Varieté, 

Kabarett, Lichtspieltheater, Akrobatik o. ä.- falls nicht zugleich Merkmale der folgenden Kategorie B gegeben sind Diskotheken, 
Tanzlokale, Wettbüros, Spielhallen, Animierlokale, Nachtbars, Sexkinos etc. 
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Die Werte für diese Grundwassermessstellen sowie die interpolierten Werte für 

das Bebauungsplangebiet sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

Grundwasser-

messstelle 

 

Niedrigster  

Grundwasserstand 

[m. ü. NN.] 

 

Mittlerer 

Grundwasserstand 

[m. ü. NN.] 

 

Höchster 

Grundwasserstand 

[m. ü. NN.] 

157/113-4 

2 Leutesheim 

128,42 

(am 13.11.2000) 

131,00 

 

132,85 

(am 30.04.2012) 

Geltungsbereich 

Ergänzungssatzung 

ca. 129,80 

(gemittelt) 

ca. 130,55 

(gemittelt) 

ca. 131,00 

(gemittelt) 

173/113-7 

128 NBA Leutesheim 

129,90 

(am 08.03.1987) 

130,58 

nach Staustufenbau 

1974 

131,02 

(am 20.12.1999) 

136/113-9 

3325 Leutesheim 

129,26 

(am 20.06.1983) 

130,42 

 

131,71 

(am 14.06.1965) 

ca. 130,80 

nach Staustufenbau 

1974 

 

Die in der o. g. Tabelle dargestellten maximalen Grundwasserstände sind 

überwiegend Montagswerte, d. h. dass der bisher vorhandene tatsächliche Ma-

ximalwert zwischen zwei Montagswerten liegen kann und somit evtl. noch höher 

ist. Ab 2007 liegen sog. DASA-Aufzeichnungen (Datensammler) mit einer höhe-

ren Datendichte vor, d. h. es handelt sich um Tages- oder Stundenwerte. 

Niederschlagsbedingt können zukünftig auch höhere Grundwasserstände auf-

treten. 

II.7. Hochwasserschutz 

Der Hochwasserschutz dient der Sicherung der Lebensgrundlagen. Kehl ist mit 

seiner Lage an Schutter, Kinzig und Rhein ein besonders kritischer Punkt. Mit 

einem aufwändigen Sanierungsprogramm sollen die Deiche im Ortenaukreis bis 

zum Jahr 2015 von der Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes Baden-

Württemberg (Gewässer 1. Ordnung) saniert werden. 

Das Kulturwehr Kehl/Straßburg und die Polder Altenheim sind die ersten in Ba-

den-Württemberg verfügbaren Anlagen zur Hochwasserrückhaltung am Ober-

rhein und gehören zum Integrierten Rheinprogramm (IRP). Das IRP hat zum 

Ziel, neben dem Hochwasserschutz auch die verlorengegangene naturnahe 

Auelandschaft wieder herzustellen. 
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Das Land Baden-Württemberg lässt derzeit Hochwassergefahrenkarten für 

sämtliche Gewässersysteme erstellen. Im Zuge dieser Erstellung wird auch der 

Rhein berücksichtigt. Die Planfläche wird der derzeitigen Einschätzung auf 

Grundlage des vorliegenden Entwurfes der Hochwassergefahrenkarten bei ext-

remen Hochwasserereignissen (HQextrem) überflutet. Die Gefährdung ergibt 

sich bei einem Hochwasserereignis > HQ100 durch Versagen oder Überströ-

men der vorhandenen Schutzeinrichtungen. Der Geltungsbereich der Ergän-

zungssatzung ist gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als hochwassergefährdetes Ge-

biet (HQextrem) gekennzeichnet, bei dessen Bebauung besondere bauliche 

Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder besondere bauliche Siche-

rungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind. 

Verbindliche Hochwassergefahrenkarten als wasserwirtschaftliche Fachinfor-

mationen für alle Gewässer mit einem Einzugsgebiet von mehr als 10 km² lie-

gen für das Plangebiet noch nicht vor. 

In diesen hochwassergefährdeten Gebieten gelten besondere Bestimmungen 

der Anlagenverordnung wassergefährdender Stoffe (VAwS). Die VAwS regelt 

die materiell rechtlichen Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen wie z. B. auch private Heizölverbraucheranlagen. 

Das Geländeniveau des Plangebietes entspricht in etwa dem vorhandenen 

Straßenniveau.  

II.8. Altlasten

Das Landratsamt Ortenaukreis hat im Jahr 1994 eine flächendeckende histori-

sche Erhebung von Altlastenverdachtsflächen durchführen lassen, die in den 

Jahren 2004 und 2006 aktualisiert worden ist. 

Die Erhebungen umfassen sämtliche Flächen, die durch Auffüllung oder Auf-

haldung verändert wurden sowie Flächen stillgelegter Betriebe. Jede Fläche 

wurde hinsichtlich ihrer Altlastenrelevanz bewertet und deren weiterer Hand-

lungsbedarf festgelegt. 

Im westlichen Teilbereich des Planungsgebietes, der vom Geltungsbereich des 

Bebauungsplans „Sägewerkstraße“ überlagert wird, liegt nach derzeitigen Er-

kenntnissen der Altstandort „Lagerplatz des Sägewerks“ (Flächen-Nr. 01793-

000). Es handelt sich hierbei um eine ehemalige Holzkappstation, in der mit ge-

fährlichen, insbesondere wassergefährdenden Stoffen umgegangen worden ist. 

Die Bewertung erfolgte am 12.09.1996 mit dem Handlungsbedarf B und dem 

Beweisniveau 0. 

Werden bei Abbruch- oder Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und / oder 

Geruchsemissionen (z. B. Hausmüll, Deponiegas, Mineralöl, ...) wahrgenom-

men, so ist umgehend das Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft 
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und Bodenschutz zu unterrichten. Die Abbruch- bzw. die Aushubarbeiten sind 

an dieser Stelle sofort einzustellen. 

II.9. Kampfmittel 

Für das Plangebiet ist vor einer Bebauung bzw. Bodeneingriffen eine multitem-

porale Luftbildauswertung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-

Württemberg (KMBD), Regierungspräsidium Stuttgart, zu beantragen. 

II.10. Archäologische Kulturdenkmale 

Im räumlichen Geltungsbereich der Ergänzungssatzung "Sägewerkstraße II" in 

Kehl-Leutesheim sind nach derzeitigen Erkenntnissen keine archäologischen 

Fundstellen bekannt. 

Da im Planungsgebiet bisher unbekannte archäologische Bodenfunde zutage 

treten können, ist der Beginn von Erschließungsarbeiten sowie allen weiteren 

Erd- und Aushubarbeiten frühzeitig dem Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 26 

- Denkmalpflege, Fachbereich Archäologische Denkmalpflege, 79083 Freiburg 

(per Post, per Fax: 0761/208-3599 oder per E-Mail: referat26@rpf.bwl.de) 

schriftlich mitzuteilen. Gemäß § 20 des Denkmalschutzgesetzes sind auch im 

weiteren Baufortschritt auftretende Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste, 

Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfärbungen u. ä.) umgehend zu 

melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden 

zu belassen. Mit Unterbrechungen der Bauarbeiten ist ggf. zu rechnen und Zeit 

zur Fundbergung einzuräumen. 

II.11. Emissionen durch die angrenzenden ackerbaulichen Flächen 

Da das Planungsgebiet im Osten und im Norden an ackerbaulich genutzte Flä-

chen angrenzt, ist mit den für die Landwirtschaft ortsüblichen charakteristischen 

Emissionen (Lärm, Staub, ...) zu rechnen. 

Der vom Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Landwirtschaft, aus emissions-

schutzrechtlichen Gründen normalerweise geforderte Abstand von 10 Metern 

zwischen Baugrundstücksgrenze und landwirtschaftlich genutzten Flächen kann 

bei diesem Bebauungsplan nicht komplett umgesetzt werden. Die angrenzen-

den ackerbaulich genutzten Flächen befinden sich nicht im Eigentum der Stadt 

Kehl, die Abstandflächen können nicht durch privatrechtliche Vereinbarungen in 

den Pachtverträgen gesichert werden kann. Die ackerbauliche Nutzung kann 

somit in diesem Bereich vertraglich nicht untersagt werden. 

Der erforderliche Abstand muss somit innerhalb des Geltungsbereiches sicher-

gestellt werden. Zur Verminderung der Fläche mit Nutzungsbeschränkungen 

wird ein 6,70m breiter Schutzstreifen mit einem Pflanzgebot für eine 2 bis 3-

reihige, dichte, mindestens 1,50 m hohe Abschirmhecke festgesetzt. Der Im-
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missionsschutzstreifen dient gleichermaßen zum Schutz der Landwirte vor 

emissionsbedingten Nachbarschaftskonflikten. Feinstaub (PM 10) 

In Baden-Württemberg werden zwei Arten von Feinstaubmessungen durchge-

führt. Die Spotmessung erfolgt entlang von vielbefahrenen Straßen, an denen 

Wohnnutzung direkt angrenzt (Straßenschluchten). Kehl wurde nicht in die 

Spotmessungen aufgenommen. 

Daneben gibt es das landesweite Messnetz der Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) mit über 40 Mess-

stellen. Nördlich der Eisenbahnbrücke auf der Landzunge zwischen Rhein und 

Yachthafen steht die Messstelle der LUBW. Der Zeitrahmen für die Beurteilung 

der Luftqualität liegt in der Regel bei einem Jahr. 

Im Jahr 2010 wurde aufgrund der allgemeinen Belastungssituation an insge-

samt 19 Tagen der Grenzwert von 50 µg/m³ als Tagesmittel (repräsentativer 

Messwert) in Kehl überschritten, im Jahr 2011 an insgesamt 12 Tagen und im 

Jahr 2012 nur an 6 Tagen. In den Jahren 2010 und 2011 betrug der Jahresmit-

telwert 22 µg/m³, im Jahr 2013 lag er bei 19 µg/m³, d.h. der Jahresmittelwert hat 

sich reduziert. 

Wenn der Tagesmittelwert von 50 µg/m³ im Kalenderjahr mehr als 35 mal über-

schritten wird, so sind die Städte verpflichtet, Luftreinhaltepläne aufzustellen, in 

der Maßnahmen wie Geschwindigkeitsreduzierung, Einrichtung von Umweltzo-

nen etc. zur Minderung der Feinstaubbelastung zu ergreifen sind. In Kehl sind 

35 Überschreitungen des Grenzwertes pro Jahr jedoch noch nie vorgekommen. 

II.12. Stickstoffdioxide (NO2) 

Zu den wichtigsten Quellen der Stickstoffoxide in der Umwelt gehört neben 

Kraftwerken und Feuerungsanlagen der Verkehr. Bei Verbrennungsvorgängen 

entsteht neben Stickstoffmonoxid auch Stickstoffdioxid. Aus dem emittierten 

Stickstoffmonoxid wird durch Oxidation in der Atmosphäre Stickstoffdioxid. 

Schon eine vergleichsweise geringe Erhöhung an Stickstoffdioxid führt bei der 

Bevölkerung zu einem nachweisbaren Anstieg an Atemwegserkrankungen. 

Die höchste Konzentration an Stickstoffoxiden werden an eng bebauten, viel 

befahrenen Straßen gemessen, weil sich die Autoabgase dort nicht ungehindert 

ausbreiten können und daher nur langsam in der Atmosphäre verdünnt werden. 

Für die Beurteilung der gesundheitlichen Auswirkungen durch bestimmte Luft-

schadstoffe stehen die gesetzlich festgelegten Grenzwerte zur Verfügung. Nach 

der 22. BImSchV beträgt der einzuhaltende Grenzwert für NO2 ab 2010 im Jah-

resmittel 40 µg/m³. 

Durch die Messstelle der LUBW in Kehl-Hafen wurden folgende Werte ermittelt: 
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Jahr max. 1 h-Wert Jahresmittelwert 

2010 137 µg/m³ 26 µg/m³ 

2011 236 µg/m³ 25 µg/m³ 

2012 121 µg/m³ 24 µg/m³ 

Es kann festgestellt werden, dass auch im Jahr 2012 der Jahresmittelwert für 

NO2 in Kehl unterhalb des einzuhaltenden Grenzwertes liegt. 

Bei den Stickstoffdioxiden haben sich die Werte im Vergleich zum letzten Jahr 

verringert. 

III. Planungsziele

Mit der Aufstellung der Ergänzungssatzung werden die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Gebietes ge-

schaffen.

Mit der Ergänzungssatzung "Sägewerkstraße II" in Kehl-Leutesheim werden

folgende städtebaulichen Planungsziele verfolgt:

 Angebote für kleinere Gewerbebetriebe mit Wohnnutzung,

 Ausbildung des östlichen Ortsrands in nördlicher und östlicher Richtung.

Die Bebauung ist als offene Bauweise vorgesehen. Es können 2 Grundstücke 

mit der Möglichkeit zur gewerblichen Bebauung angeboten werden. 

IV. Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen

IV.1. Art und Maß der baulichen Nutzung / Bauweise

Die Festsetzungen bezüglich der Art und des Maßes der baulichen Nutzung, 

der Bauweise sowie der Dachform tragen der umgebenden Bebauung Rech-

nung und sorgen für eine gute Einbindung der zukünftigen in die vorhandene 

Siedlungsstruktur.  

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich 

störenden Gewerbebetrieben. Beide Hauptnutzungsarten müssen erkennbar in 

dem Gebiet vorhanden sein. Die gewerblichen Nutzungen sollen im Einklang 

mit der Funktion des Gebietes stehen. 

Auf Grundlage des Einzelhandelskonzeptes und des Vergnügungsstättenkon-

zeptes als informelle städtebauliche Entwicklungskonzepte der Stadt Kehl i. S. 

d. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB wurden Einzelhandelsbetriebe jeder Art und Ver-

gnügungsstätten jeder Art im Plangebiet ausgeschlossen.
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Um den Verkauf von im Plangebiet produzierten Waren zuzulassen, wurde ein 

sogenanntes Handwerkerprivileg aufgenommen (siehe hierzu Punkt II.4 "Ein-

zelhandelskonzept).  

Aufgrund des Flächenbedarfs und der möglichen Immissionen sind Tankstellen 

unzulässig. Mit dem Betrieb von Tankstellen sind regelmäßig Geräuschbelästi-

gungen verbunden. Zudem ist die Lage des Plangebiets in Bezug auf die Er-

reichbarkeit für einen Tankstellenbetrieb ungünstig. Die ungünstige Verkehrs-

anbindung würde weitere Immissionen für die Anwohner der angrenzenden 

Wohnbauflächen mit sich bringen. 

IV.2. Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist im zeichnerischen Teil durch Baugren-

zen nach § 23 BauNVO festgesetzt. 

IV.3. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Um den gemischten Gebietscharakter mit Gewerbenutzung zu unterstützen und 

Geschosswohnungsbau zu vermeiden wird die Anzahl der zulässigen Wohnun-

gen pro Wohngebäude auf 2 Wohnungen begrenzt.  

IV.4. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen 

Zur besseren Einbindung der Bebauung in die freie Landschaft und zur Vermei-

dung von Konflikten mit der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung, wird 

auf den nördlichen Grundstücken ein mit Bäumen und Sträuchern zu bepflan-

zender Grünstreifen festgesetzt. 

IV.5. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 

Naturgewalten erforderlich sind 

Zur Sicherung der Bebauung vor einem größeren als einem hundertjährlichen 

Hochwasserereignis (HQ extrem) wurde festgesetzt, dass die Anforderungen 

mit dem Regierungspräsidium Freiburg abzustimmen sind, da die abschließen-

den Hochwassergefahrenkarten derzeit noch nicht vorliegen.  

V. Begründung der örtlichen Bauvorschriften 

V.1. Dachform 

Entsprechend den Festsetzungen des angrenzenden Bebauungsplangebietes 

und in Anlehnung an die bereits realisierten Dachformen werden alle geneigten 

Dachformen ab einer Dachneigung von 5° zulässig. 
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V.2. Niederspannungsfreileitungen 

Die Verlegung neuer Versorgungsleitungen bedarf der Zustimmung der Ge-

meinde als Träger der Straßenbaulast. Die Gemeinde hat neben den wirtschaft-

lichen Interessen der jeweiligen Versorgungsträger auch die Interessen des 

Wegebaulastträgers und vor allem städtebauliche Belange in die Abwägung 

einzustellen. Städtebauliche Kriterien (Gestaltungswillen, Vermeidung von ober-

irdischen Masten und Drahtgeflechten) sprechen dafür in jedem Fall eine unter-

irdische Verlegung der Leitungen zu fordern. Aus diesem Grund wird die örtli-

che Bauvorschrift gem. § 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO aufgenommen so, dass Nieder-

spannungsfreileitungen im Plangebiet nicht zugelassen sind und das Nieder-

spannungsnetz als Kabelnetz auszuführen ist. 

VI. Verkehrserschließung, Ver- und Entsorgung 

Die Haupterschließung in diesem Bereich erfolgt über die in Nord-Süd-Richtung 

verlaufende Linxer Straße, ergänzt durch die rechtwinklig anschließende, als 

Stichstraße ausgebildete „Sägewerkstraße“. 

Die „Sägewerkstraße“ genügt in ihrer heutigen Ausprägung den verkehrlichen 

Anforderungen. 

Die Stromversorgung erfolgt über das bestehende Netz der Syna GmbH, ein 

Tochterunternehmen der Süwag Energie AG. Die Versorgung der einzelnen 

Grundstücke erfolgt durch noch herzustellende Hausanschlüsse. Die Straßen-

beleuchtung erfolgt über die bestehende Straßenbeleuchtungsanlage. 

Die Stadt Kehl ist an das Erdgasversorgungsnetz der badenovaNETZ GmbH 

angeschlossen. Für die Ortschaft Leutesheim ist derzeit kein Erdgasversor-

gungsnetz vorhanden. Ein Anschluss des Baugebiets kann somit nicht erfolgen. 

Auskünfte erteilt die regioDATA GmbH. 

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Einzelheiten zum Entwässerungs-

konzept sind im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens darzulegen. 

Die Entsorgung des Schmutzwassers und des Regenwassers erfolgt in der Sä-

gewerkstraße durch die bestehenden Leitungsnetze der Technischen Dienste 

Kehl. Die Durchmesser des vorhandenen Schmutzwasserkanals mit DN 250 

und des vorhandenen Regenwasserkanals mit DN 400 sind ausreichend di-

mensioniert. Die jeweils geplanten Hausanschlussleitungen werden grundsätz-

lich bis ca. 0,5 m hinter die Grundstücksgrenze verlegt und mit Abschlussde-

ckeln versehen. 

Das Schmutzwasser jedes bebauten Grundstückes wird auf dem Grundstück 

gefasst und in den städtischen Schmutzwasserkanal eingeleitet. Die Herstel-

lung grenznaher Hauskontrollschächte wird gefordert.  



Stadt Kehl Stand:  20.01.2015 
Ergänzungssatzung "Sägewerkstraße II" Fassung: Satzung 
in Kehl-Leutesheim mit örtl. Bauvorschriften 
Begründung Seite 17 von 17 

Das anfallende Regenwasser ist auf dem Grundstück dezentral zu sammeln 

und gedrosselt in den Regenwasserkanal einzuleiten. Technisch ist dies durch 

eine dezentrale Rückhaltung und Versickerung auf dem eigenen Grundstück 

mit entsprechendem Notüberlauf oder alternativ durch eine bewirtschaftete Zis-

terne mit Überlauf in die vorhandene Kanalisation zu realisieren.  

Im Einzelfall kann bei einer Versickerung auf dem eigenen Grundstück auf ei-

nen Notüberlauf verzichtet werden. Ein entsprechender Nachweis über das 

Fassungsvolumen der Versickerungsfläche ist vorzulegen.  

Eine bewirtschaftete Zisterne ist ein dezentraler Kleinspeicher zur Rückhaltung 

und eine gedrosselten Ableitung des anfallenden Regenwassers. Die Zisterne 

ist mit zwei Überläufen vorzusehen, wobei der zweite Überlauf (DN 50) unter 

dem Hauptüberlauf (DN 100) vorzusehen ist. Der zweite Überlauf dient der kon-

trollierten Entleerung der Zisterne nach Regenfällen. Alternativ kann die kontrol-

lierte Entleerung der Zisterne nach Regenfällen durch eine Pumpanlage reali-

siert werden.  

Zur Minimierung des Eingriffs in den Wasserhaushalt ist das anfallende Ober-

flächenwasser zunächst auf dem Grundstück zu belassen. Eine Nutzung des 

unbehandelten Oberflächenwassers z. B. zur Gartenwässerung ist anzustre-

ben.  
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